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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide hat in ihrer Sitzung am 
15.09.2014 folgende Beschlüsse gefasst

Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. 2014-3-011
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, der 
Hauptsatzung der Gemeinde Märkische Heide zuzustimmen.

Beschluss Nr. 2014-3-012
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, der Ge-
schäftsordnung der Gemeinde Märkische Heide zuzustimmen.

Beschluss Nr. 2014-3-034
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, den Vor-
schlägen zur Abwägung der Stellungnahme der Bürger und der 
Träger öffentlicher Belange zum 1. Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Eigenheim und Wirtschaftsgebäude 
Kuschkower Straße“ OT Dürrenhofe gemäß der Anlage mit/
ohne Änderungen zu folgen.

Beschluss Nr. 2014-3-035
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, unter 
Beachtung des Abwägungsergebnis vom 15.09.2014 den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Eigenheim und Wirtschafts-
gebäude Kuschkower Straße“ OT Dürrenhofe als Satzung. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
und Umweltprüfung/Umweltbericht werden gebilligt.

Beschluss Nr. 2014-3-036
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Wohngebäude mit Neben-
gelass Pretschener Straße“ OT Kuschkow aufzustellen. Der 
Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes ist ortsüblich bekannt zu machen.

Beschluss Nr. 2014-3-026
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, das Flur-
stück 302 der Flur 2 der Gemarkung Groß Leuthen zum Verfah-
rensgebiet des vereinfachten Umlegungsverfahrens „Krugauer 
Weg“ im Ortsteil Groß Leuthen hinzuzuziehen. Das bisher ver-
fahrensgegenständige Flurstück 163/5 der Flur 2 der Gemar-
kung Groß Leuthen ist fortgeführt in die Flurstücke 363 und 
364 Das Verfahrensgebiet umfasst somit die Flurstücke 160/7, 
163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 302, 
363 und 364 der Flur 2 der Gemarkung Groß Leuthen.

Beschluss Nr. 2014-3-027
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide be-
schließt die außerordentliche Kündigung des Mietvertrages 
vom 06.12.1994 zwischen der Gemeinde Groß Leuthen, jetzt 
Gemeinde Märkische Heide OT Groß Leuthen, vertreten durch 
den Bürgermeister, Herrn Dieter Freihoff und der Camping 
Groß Leuthen GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Herrn Heiko Jahn zum 31.12.2014.

Beschluss Nr. 2014-3-028
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Märkische Heide be-
stätigt die Kündigung des Geschäftsbesorgungsvertrages 
vom 02.12.2009 zwischen der Camping Groß Leuthen GmbH, 
vertreten durch den Vorsitzenden der Gesellschafterversamm-

lung, Herrn Bürgermeister Dieter Freihoff, und der Tourismus-
Entwicklungsgesellschaft mbH Lieberose/Oberspreewald mbH 
(TEG), vertreten durch den Geschäftsführer Heiko Jahn.

Beschluss Nr. 2014-3-025
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, die im 
Ortsteil Dürrrenhofe der Gemeinde Märkische Heide gelegenen 
Grundstücke Gemarkung Dürrenhofe, Flur 2, Flurstücke 178/3 
und 178/4 in Vorbereitung der Veräußerung öffentlich auszu-
schreiben.

Beschluss Nr. 2014-3-030
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, die Auf-
hebung des Beschlusses Nr. 2014-3-021 vom 14.07.2014.

Beschluss Nr. 2014-3-031
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, die 
Durchführung eines neuen öffentlichen Ausschreibungsver-
fahrens zum Verkauf der Gaststätte „Zum Krümel“ im Ortsteil 
Hohenbrück.

Beschluss Nr. 2014-3-033
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, die über-
planmäßigen Ausgaben für die Dachsanierung/Änderung Ret-
tungsweg Hort zu genehmigen.

Beschluss Nr. 2014-3-038
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, eine öf-
fentliche Ausschreibung für ein FFW Fahrzeug (TLF) mit gleich-
zeitigem Verkauf des vorhandenen FFW Leihfahrzeug (TLF) für 
den Ortsteil Groß Leuthen durchzuführen.

Nichtöffentlicher Teil
Beschluss Nr. 2014-3-029
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, dem 
Kaufantrag zum Erwerb des gemeindeeigenen Grundstücks in 
der Gemarkung Groß Leuthen, Flur 1, Flurstück 4/5 das ge-
meindliche Einvernehmen zu erteilen. Die Gemeindeverwal-
tung wird beauftragt, die entsprechenden Kaufgeschäfte ab-
zuschließen.

Beschluss Nr. 2014-3-032
Die Gemeindevertretung Märkische Heide beschließt, dem 
Kaufangebot zum Kauf des Flurstückes 616 der Flur 1 der Ge-
markung Groß Leuthen zu entsprechen. Der Kaufpreis beträgt 
insgesamt 11.000,00 € zuzüglich der Übernahme aller im Zu-
sammenhang mit dem Kauf entstehenden Kosten durch den 
Käufer. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die entspre-
chenden Kaufgeschäfte abzuschließen.

Norbert Hecker 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
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Hauptsatzung der Gemeinde  
Märkische Heide

Inhaltsübersicht

§ 1  Name und Gebiet der Gemeinde
§ 2  Bildung von Ortsteilen
§ 3  Wappen, Flagge und Dienstsiegel
§ 4  Förmliche Einwohnerbeteiligung
§ 5  Beratende Ausschüsse
§ 6  Gleichstellungsbeauftragte
§ 7  Seniorenbeauftragte
§ 8  Seniorenbeirat
§ 9  Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde
§ 10  Der Gemeindevertretung vorbehaltene Gruppen von Ent-

scheidungen 3
§ 11  Bürgermeister und Zuständigkeiten
§ 12  Mitteilungspflicht
§ 13  Öffentlichkeit der Sitzungen
§ 14  Bekanntmachungen
§ 15  Inkrafttreten

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr.2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. I S. 286) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemein-
devertretung der Gemeinde Märkische Heide in ihrer Sitzung am 
15.09.2014 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Märkische Heide“.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Gemeinde.

§ 2 
Bildung von Ortsteilen (§§ 45 ff. BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne 
von §§ 45 ff. BbgKVerf:
1.  Ortsteil Alt-Schadow, in den Grenzen der Gemarkung Alt-

Schadow
2.  Ortsteil Biebersdorf, in den Grenzen der Gemarkung Bie-

bersdorf
3.  Ortsteil Dollgen, in den Grenzen der Gemarkung Dollgen
4.  Ortsteil Dürrenhofe, in den Grenzen der Gemarkung Dür-

renhofe
5.  Ortsteil Glietz, in den Grenzen der Gemarkung Glietz
6.  Ortsteil Gröditsch, in den Grenzen der Gemarkung Grö-

ditsch
7.  Ortsteil Groß Leine, in den Grenzen der Gemarkung Groß 

Leine
8.  Ortsteil Groß Leuthen, in den Grenzen der Gemarkung 

Groß Leuthen
9.  Ortsteil Hohenbrück- Neu Schadow, in den Grenzen der 

Gemarkungen Hohenbrück und Neu Schadow
10.  Ortsteil Klein Leine, in den Grenzen der Gemarkung Klein 

Leine
11.  Ortsteil Krugau, in den Grenzen der Gemarkung Krugau
12.  Ortsteil Kuschkow, in den Grenzen der Gemarkung 

Kuschkow
13.  Ortsteil Leibchel, in den Grenzen der Gemarkung Leib-

chel
14.  Ortsteil Plattkow, in den Grenzen der Gemarkung Platt-

kow
15.  Ortsteil Pretschen, in den Grenzen der Gemarkung Pret-

schen
16.  Ortsteil Schuhlen-Wiese, in den Grenzen der Gemarkun-

gen Schuhlen und Wiese
17.  Ortsteil Wittmannsdorf-Bückchen, in den Grenzen der 

Gemarkungen Wittmannsdorf und Bückchen
(2) In allen im Absatz 1 genannten Ortsteilen ist jeweils ein Orts-
beirat mit drei Mitgliedern unmittelbar zu wählen.

(3) Jeder Ortsbeirat ist vor der Beschlussfassung der Gemein-
devertretung oder des Hauptausschusses in folgenden Angele-
genheiten zu hören:
1.  Planung von Investitionsvorhaben in dem Ortsteil,
2.  Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennut-

zungsplans sowie von Satzungen nach dem Baugesetz-
buch und bauordnungsrechtlichen Satzungen, soweit sie 
sich auf den Ortsteil beziehen,

3.  Planung, Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderun-
gen und Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen in 
dem Ortsteil,

4.  Aus- und Umbau sowie Benennung von Straßen, Wegen 
und Plätzen in dem Ortsteil,

5.  Änderung der Grenzen des Ortsteils und
6.  Erstellung des Haushaltsplans und
7.  Grundstücksgeschäfte.
Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsbeirat tatsäch-
lich oder rechtlich an der Wahrnehmung seines Anhörungs-
rechts gehindert ist (§ 46 Abs.1 Satz 3 BbgKVerf).
(4) Soweit es sich nicht um ein Geschäft laufender Verwaltung 
(§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf) handelt, entscheiden die Ortsbei-
räte gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf über folgende Ange-
legenheiten:
1.  Reihenfolge von Unterhaltung, Instandsetzung und Aus-

bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der 
Nebenanlagen, deren Bedeutung nicht über den Ortsteil 
hinausgeht,

2.  Pflege des Ortsbildes und Pflege und Ausgestaltung von 
öffentlichen Park- und Grünanlagen, Friedhöfen, Bade-
stellen sowie Boots- und Kahnanlegestellen in dem Orts-
teil und

3.  Unterhaltung, Nutzung und Ausstattung der öffentlichen 
Einrichtungen, deren Bedeutung nicht über den Ortsteil 
hinausgeht.

Ist der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an der Ausübung 
seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt an seine Stelle 
die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf).
(5) Die Sitzungen jedes Ortsbeirates sind grundsätzlich öffent-
lich. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend.
(6) Für die Mitglieder der Ortsbeiräte findet § 12 entsprechende 
Anwendung.

§ 3 
Wappen, Flagge und Dienstsiegel (§ 10 BbgKVerf)

(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt eingefasst durch einen mit 
siebzehn goldenen Scheiben belegten grünen Bord in Gold drei 
schwarze Kienäpfel zum gestürzten Dreipass gestellt und im 
Schnittpunkt überdeckt von drei zum Dreipass gestellten grü-
nen Eicheln.
(2) Die Abbildung des Wappens zu künstlerischen, kunstgewerb-
lichen, heraldischen und wissenschaftlichen Zwecken sowie 
Zwecken des Unterrichts und der staatsbürgerlichen Bildung ist 
jedermann erlaubt. Über jede andere Verwendung entscheidet 
auf Antrag der Hauptausschuss.
(3) Die Flagge der Gemeinde besteht – bei Aufhängung in einem 
Querholz – aus drei Längsstreifen Grün-Gelb-Grün im Verhältnis 
1 : 2 : 1 und trägt das Gemeindewappen in der Mitte.
(4) Das Dienstsiegel der Gemeinde trägt den Namen der Ge-
meinde Märkische Heide (unten) und des Landkreises Dahme-
Spreewald (oben) sowie in der Mitte das Wappen der Gemeinde. 
Die Beschriftung mit dem Namen der Gemeinde Märkische Hei-
de und des Landkreises Dahme- Spreewald ist als Umschrift in 
lateinischen Großbuchstaben ausgeführt.

§ 4 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden
(§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde ihre betroffenen Einwoh-
ner in wichtigen Gemeinde- angelegenheiten förmlich mit fol-
genden Mitteln:
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1.  Einwohnerfragestunden der Gemeindevertretung
2.  Einwohnerversammlungen
(2) Neu
Die Einwohnerfragestunde ist in der Gemeindevertretung auf 30 Mi-
nuten begrenzt. Ausnahmen werden von der Gemeindevertre-
tung im betreffenden Fall (Antrag eines Gemeindevertreters) 
beschlossen.
Jeder Einwohner kann sich zu 2 Themen mit je 2 Wortmeldun-
gen von je 3 Minuten einbringen.
(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 5 
Beratende Ausschüsse (§ 43 f. BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Be-
schlüsse und zur Kontrolle der Verwaltung aus ihrer Mitte ge-
mäß § 43 Abs. 1 BbgKVerf bei Bedarf ständige oder zeitweilige 
Ausschüsse.
(2) Zahl, Art und personelle Stärke werden durch Beschluss der 
Gemeindevertretung festgelegt. Die Fraktionen benennen ent-
sprechend ihrem Vorschlagsrecht die Ausschussmitglieder und 
ihre Stellvertreter gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung.
Die Gemeindevertretung stellt die Sitzverteilung und die na-
mentliche Ausschussbesetzung durch deklaratorischen Be-
schluss fest.
(3) Die Gemeindevertretung beruft bei Bedarf in jeden Aus-
schuss sachkundige Einwohner.
(4) Der Aufgabenrahmen und die Befugnisse der beratenden 
Ausschüsse werden in einer Zuständigkeitsordnung geregelt.

§ 6 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung von Mann und Frau haben, Stellung zu nehmen. 
Weicht ihre Auffassung von der des Bürgermeisters ab, so hat 
sie das Recht, sich an die Gemeindevertretung zu wenden.
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, in-
dem sie sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
wendet und den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. 
Der Vorsitzende unterrichtet die Gemeindevertretung hierüber 
in geeigneter Weise und kann der Gleichstellungs- beauftragten 
Gelegenheit geben, den abweichenden Standpunkt in einer der 
nächsten Sitzungen persönlich vorzutragen.
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist durch die Gemeindever-
tretung auf Vorschlag des Bürgermeisters durch Abstimmung zu 
benennen.
(4) Soweit in dieser Satzung Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die jeweilige Be-
stimmung für das jeweils andere Geschlecht gleichermaßen.

§ 8 
Seniorenbeirat (§ 19 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde richtet zur besonderen Vertretung der Gruppe 
der Senioren in der Gemeinde einen Beirat ein. Der Beirat führt die 
Bezeichnung „Seniorenbeirat der Gemeinde Märkische Heide“.
(2) Dem Beirat gehören 16 Mitglieder an. Mitglied des Senioren-
beirates können Personen sein, die das 60. Lebensjahr vollendet 
haben. Sie sind ehrenamtlich (§ 20 BbgKVerf) tätig. Die Mitglie-
der werden von der Gemeindevertretung nach § 41 BbgKVerf 
für die Dauer der Wahlperiode der kommunalen Vertretungskör-
perschaften im Land Brandenburg durch Abstimmung benannt. 
Dabei sollen die Vorschläge von Organisationen besonders be-
rücksichtigt werden, zu deren Aufgaben die Unterstützung und 
Vertretung von Senioren gehören. Die Vorschläge sind an den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu richten.
(3) Der Seniorenbeirat ist zu allen Gemeindevertretersitzungen 
einzuladen und kann am öffentlichen Teil der Sitzung teilneh-
men. Dem Beirat ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und 

Beschlüssen, die Auswirkungen auf die Senioren der Gemeinde 
Märkische Heide haben, gegenüber der Gemeindevertretung 
Stellung zu nehmen. Dem Beirat soll eine schriftliche Stellung-
nahme ermöglicht werden. Die Anhörung findet nicht statt, wenn 
der Beirat rechtlich oder tatsächlich an der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben gehindert ist.
(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und für 
den Fall der Verhinderung einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Der Vorsitzende vertritt den Beirat gegenüber den Organen der 
Gemeinde.
(5) Der Beirat wird durch den Vorsitzenden einberufen. Der Bür-
germeister kann die Einberufung des Beirates verlangen. Einer 
ortsüblichen Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen bedarf es nicht. Der Bürgermeister, von diesem 
beauftragte Personen und die Mitglieder der Gemeindevertre-
tung haben im Beirat ein aktives Teilnahmerecht. Über die Er-
gebnisse der Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Auf das Verfahren im 
Beirat finden im Übrigen die Vorschriften der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg für den Ortsbeirat entsprechen-
de Anwendung, soweit nicht der Beirat eine Regelung durch 
Geschäftsordnung trifft.

§ 9 
Entscheidungen der Gemeindevertretung 

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

Die Gemeindevertretung entscheidet über Geschäfte über Ver-
mögensgegenstände der Gemeinde, sofern der Wert 20.000 
Euro überschreitet (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf). Entscheidun-
gen bis zur Wertgrenze trifft der Hauptausschuss (§ 50 Abs. 2 
Satz 1 BbgKVerf), es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf).

§ 10 
Der Gemeindevertretung vorbehaltene 

Gruppen von Entscheidungen  
(§ 28 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf)

Die Gemeindevertretung behält sich folgende Gruppen von 
Angelegenheiten zur Entscheidung vor, für die ansonsten der 
Hauptausschuss zuständig wäre:
1.  Vergaben, sofern der Wert 20.000 Euro überschreitet,
2.  Beschaffungen, sofern der Wert 15.000 Euro überschreitet,
3.  Bauvorhaben von überörtlicher Bedeutung,
4.  Bauanträge im Außenbereich wenn eine Entscheidung im 

Hauptausschuss terminlich nicht möglich ist
5.  Ankäufe von Grundstücken,
6.  die Übernahme von Bürgschaften, Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte, den Abschluss von Gewährverträgen,
Entscheidungen bis zur Wertgrenze trifft der Hauptausschuss (§ 50 
Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf), es sei denn, es handelt sich um ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf).

§ 11 
Bürgermeister und Zuständigkeiten (§ 54 BbgKVerf)

Der Bürgermeister entscheidet über Geschäfte der laufenden 
Verwaltung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf). Die Wertgrenze wird 
auf 20.000 Euro festgelegt.

§ 12 
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder  

anderer Tätigkeit (§ 31 Abs. 3 BbgKVerf)

(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung beziehungsweise im Falle einer Berufung als Ersatzperson 
nach Annahme der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf so-
wie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit 
dies für die Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:
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1.  der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitgebers be-
ziehungsweise Dienstherrn und Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der 
Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben.

2.  jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz 
oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Absatz 1 werden auf der Internetseite der 
Gemeinde veröffentlicht.

§ 13 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertre-
tung werden spätestens sieben Tage vor der Sitzung nach § 14 
Absatz 4 dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht. Das 
Gleiche gilt für die Sitzungen des Hauptausschusses.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und des Hauptaus-
schusses sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, 
wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder be-
rechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Dies ist regelmäßig 
bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten der Fall:
1.  Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2.  Grundstücksgeschäfte
3.  Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4.  Aushandlungen von Verträgen mit Dritten

§ 14 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Bürgermeister.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, er-
folgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichung 
des vollen Wortlautes im „Amtsblatt für die Gemeinde Märkische 
Heide“. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
bene ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Sat-
zung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentli-
che Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 
dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Bürger-
meister angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen.
Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der 
Auslegung sind aktenkundig zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:

Gemeinde Märkische Heide:
1.   -  Gemeindeverwaltung, OT Groß Leuthen, 
   Schlossstr. 13a
2.  Ortsteile:   -  Alt-Schadow,  Spreestr. 5 a
3.   -  Biebersdorf,  Dorfstr. 32
4.   -  Dollgen,  Wiegehaus (Am Dreieck)
5.   -  Dürrenhofe,  Kuschkower Str. 29
6.   -  Glietz  Bushaltestelle, gegen-
    über FF-Gerätehaus
7.   -  Gröditsch  Schulstraße 29 oder
    Gröditscher Dorfstraße 31
8.   -  Groß Leine  Neue Dorfstr. 8
9.  -  Groß Leuthen Schlossstr. 16a und
10.     Klein Leuthener Dorfstr.
      (gegenüber FF-Gerätehaus)
11.  -  Hohenbrück-
   Neu Schadow Alte Hauptstr. 22 und
12.     Große Dorfstr. 03

13.  -  Klein Leine Ecke Waldower Str.
14.  -  Krugau Krugauer Dorfstr. 37
15.  -  Kuschkow Pretschener Str. 2
16.  -  Leibchel Leibcheler Dorfstr. 33 a
17.  -  Plattkow Dorfplatz (vor Brückenstr. 3)
18.  -  Pretschen Pretschener Anger 30
19.  -  Schuhlen-Wiese Neue Hauptstr. 18 und
20.     am Gemeinde-
    begegnungszentrum
      Dorfaue 1a
21.  -  Wittmannsdorf-
   Bückchen Zur Kirche 12 und
22.     Landstr. 12

Die Schriftstücke sind sieben volle Tage vor dem Sitzungstag 
auszuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die 
Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag, der Tag der Abnahme bei 
der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die Un-
terschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken.
Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage, nach 
dem die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzungen der Ortsbeiräte durch Aushang in den nach-
stehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der Gemeinde 
im jeweiligen Ortsteil öffentlich bekannt gemacht:

1.  Ortsbeirat des Ortsteiles Alt-Schadow
 -  Spreestr. 5a
2.  Ortsbeirat des Ortsteiles Biebersdorf
 -  Dorfstr. 32
3.  Ortsbeirat des Ortsteiles Dollgen
 -  Wiegehaus (Am Dreieck)
4.  Ortsbeirat des Ortsteiles Dürrenhofe
 -  Kuschkower Str. 29
5.  Ortsbeirat des Ortsteiles Glietz
 -  Bushaltestelle, gegenüber FF-Gerätehaus
6.  Ortsbeirat des Ortsteiles Gröditsch
 -  Schulstraße 29 oder
  Gröditscher Dorfstraße 31
7.  Ortsbeirat des Ortsteiles Groß Leine
 -  Neue Dorfstr. 8
8.  Ortsbeirat des Ortsteiles Groß Leuthen
 -  Schlossstr. 16 a
 -  Klein Leuthener Dorfstr. (gegenüber FF-Gerätehaus)
9.  Ortsbeirat des Ortsteiles Hohenbrück-Neu Schadow
 -  Alte Hauptstr. 22
 -  Große Dorfstr. 03
10.  Ortsbeirat des Ortsteiles Klein Leine
 -  Ecke Waldower Str.
11.  Ortsbeirat des Ortsteiles Krugau
 -  Krugauer Dorfstr. 37
12.  Ortsbeirat des Ortsteiles Kuschkow
 -  Pretschener Str. 2
13.  Ortsbeirat des Ortsteiles Leibchel
 -  Leibcheler Dorfstr. 33 a
14.  Ortsbeirat des Ortsteiles Plattkow
 -  Dorfplatz (vor Brückenstr. 3)
15.  Ortsbeirat des Ortsteiles Pretschen
 -  Pretschener Anger 30
16.  Ortsbeirat des Ortsteiles Schuhlen-Wiese
 -  Neue Hauptstr. 18
 -  am Gemeindebegegnungszentrum Dorfaue 1a
17.  Ortsbeirat des Ortsteiles Wittmannsdorf-Bückchen
 -  Zur Kirche 12
 -  Landstr. 12

(6) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen, so ist die-
se Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 
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Bekanntmachung der Satzung gegen- über der Gemeinde un-
ter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die 
den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Genehmigung verletzt worden 
sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen 
Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekannt-
machung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund 
der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise 
verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konn-
ten. Dies gilt entsprechend für den Flächennutzungsplan und für 
Verordnungen der Gemeinde (§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf).

§ 15 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
vom 17.12.2003, bekannt gemacht im Amtsblatt für die Gemein-
de Märkische Heide am 14. Januar 2004, außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Märkische Heide, den 01.10.2014

Dieter Freihoff
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die öffentliche Bekanntmachung der vorstehenden Haupt-
satzung für die Gemeinde Märkische Heide, Beschluss der 
Gemeindevertretung Nr. 2014-3-011 vom 15.09.2014, im 
Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide vom 01.10.2014 
Jahrgang 11 Ausgabe Nummer 12 wird hiermit angeordnet.

Märkische Heide, den 16.09.2014

Bürgermeister

Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Märkische Heide (GeschO) 

vom 17.02.2009
Die Gemeindevertretung hat aufgrund des § 28 Abs. 2 Nr. 2 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der jeweils gültigen Fas-
sung, in ihrer Sitzung am 15.09.2014 folgende Geschäftsord-
nung beschlossen.

Erster Abschnitt 
Gemeindevertretung

§ 1 
Gemeindevertreter

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben gemäß § 31 
Abs. 1 BbgKVerf die ihnen aus der Mitgliedschaft in der Gemein-
devertretung erwachsenen Pflichten zu erfüllen. Sie haben ins-
besondere an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse, denen sie angehören, teilzunehmen.
(2) Im Falle ihrer Verhinderung haben Mitglieder der Gemeinde-
vertretung vor der Sitzung den Vorsitzenden oder den Bürger-

meister zu benachrichtigen. Bei Sitzungen der Ausschüsse ist 
zugleich ein Stellvertreter zu benachrichtigen.
(3) Für jede Sitzung wird eine Anwesenheitsliste ausgelegt, in 
die sich jeder teilnehmende Gemeindevertreter persönlich ein-
zutragen hat.

§ 2 
Einberufung der Gemeindevertretung (§ 34 BbgKVerf)

(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft die Sitzungen 
der Gemeindevertretung ein. Die Ladung muss den Mitgliedern 
mindestens 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, der Tag der Ab-
sendung nicht mitgerechnet, zugehen (regelmäßige Ladungsfrist). 
Die regelmäßige Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Ladungen 
am 9. Tag vor der Sitzung zur Post gegeben worden sind.
(2) Der Ladung sind neben der Tagesordnung etwaige Vorlagen 
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten beizufügen; Vorlagen 
können in Ausnahmefällen auch nachgereicht werden.
(3) In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf 3 volle Tage 
vor dem Sitzungstag verkürzt werden (vereinfachte Einberu-
fung). Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu begründen.

§ 3 
Tagesordnung der Gemeindevertretung  

(§ 35 BbgKVerf)

(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung setzt gemäß § 35 
Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf die Tagesordnung der Gemeindevertre-
tung im Benehmen mit dem Hauptverwaltungsbeamten fest. In 
die Tagesordnung sind gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf die 
Beratungsgegenstände aufzunehmen, die bis zum Ablauf des 
10. Tages vor dem Tag der Sitzung
a)  von mindestens einem Zehntel der gesetzlichen Anzahl der 

Gemeindevertreter oder
b)  einer Fraktion oder
c)  vom Bürgermeister
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung benannt wurden. 
Die Benennung soll regelmäßig schriftlich erfolgen.
(2) Soweit es sich nicht um eine dringende Angelegenheit han-
delt, deren Behandlung nicht bis zur darauf folgenden Sitzung 
aufgeschoben werden kann, sind die Vorschläge bei Nichtein-
haltung der Frist in die Tagesordnung der darauf folgenden Sit-
zung aufzunehmen.

§ 4 
Zuhörer(§ 36 BbgKVerf)

(1) An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung kön-
nen Zuhörer nach Maßgabe der vorhandenen Plätze teilnehmen.
(2) Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich an 
den Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen auch die Beratung nicht 
stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens geben. Zu-
hörer, welche die Ordnung stören, können vom Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung aus dem Sitzungssaal gewiesen werden.

§ 5 
Einwohnerfragestunde; Anhörung von Betroffenen 

und Sachverständigen

(1) Die nach § 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Märkische Hei-
de vom 17.02.2009 gemäß § 13 BbgKVerf durchzuführende Ein-
wohnerfragestunde findet zu Beginn des öffentlichen Teils der 
Sitzung der Gemeindevertretung statt. Dies gilt nicht für Sitzun-
gen, in denen nur nichtöffentlich zu behandelnde Gegenstände 
vorgesehen sind.
(2) Beschließt die Gemeindevertretung, zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten zum Gegenstand der Beratung Betroffene oder 
Sachverständige zu hören, ist die Anhörung zu beenden, bevor 
Beratung und Abstimmung über den Gegenstand beginnen.

§ 6 
Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung  

(§ 30 Abs. 3 BbgKVerf)

Anfragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister, die in 
der Sitzung der Gemeindevertretung beantwortet werden sol-
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len, sollen in der Regel kurz und sachlich abgefasst sein. Es sind 
2 Anfragen pro Gemeindevertreter und je Sitzung möglich. Der 
Anfragende kann eine Zusatzfrage stellen. Ist die Beantwortung 
wegen der Kürze der Zeit nicht möglich, ist die Anfrage in der 
folgenden Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich 
nicht schriftlich erfolgt ist.

§ 7 
Sitzungsablauf

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet die Verhandlung und schließt 
die Sitzungen der Gemeindevertretungen. In den Sitzungen hand-
habt er die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37 Abs. 1 Bbg-
KVerf). Im Falle seiner Verhinderung treten seine Stellvertreter in 
der Reihenfolge ihrer Benennung als erster oder zweiter Stell-
vertreter an seine Stelle.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in 
folgender Reihenfolge durch- zuführen:
a)  Eröffnung der Sitzung,
b)  Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über 

eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den 
öffentlichen Teil der letzten Sitzung,

c)  Feststellung der Tagesordnung,
d)  Einwohnerfragestunde,
e)  ggf. Bericht des Bürgermeisters,
f)  ggf. Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Gemein-

devertretung,
g)  Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils 

der Sitzung,
h)  Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über 

eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den 
nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung,

i)  Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen 
Teils der Sitzung,

j)  Schließung der Sitzung.

§ 8 
Behandlung der Tagesordnungspunkte,  

Unterbrechung und Vertagung
(1) Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungspunkte
a)  durch Entscheidung in der Sache abschließen
b)  verweisen an einen zuständigen Ausschuss oder
c)  ihre Beratung vertagen.
(2) Der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der Abstim-
mung dem Verweisungsantrag, dieser dem Vertagungsantrag vor. 
Wird einem Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung 
vorliegenden Wortmeldungen noch zuzulassen.
(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung der Gemeindevertretung un-
terbrechen. Auf Antrag von einem Drittel ihrer anwesenden Mit-
glieder oder einer Fraktion muss er die Sitzung unter- brechen. 
Bei einer weiteren Unterbrechung ist für den Antrag die Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 
Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern.
(4) Nach 21.30 22.00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungs-
punkte aufgerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungs-
punkt wird abschließend behandelt. Die Gemeindevertretung kann 
gemäß § 34 Abs. 5 der BbgKVerf mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder die Unterbrechung der Sitzung und deren Fortsetzung 
zur Behandlung der noch offenen Tagesordnungspunkte an einem 
anderen Termin beschließen (Fortsetzungssitzung).
Der Beschluss muss Zeit und Ort der Fortsetzungssitzung be-
stimmen. Für die Fortsetzungssitzung erfolgt keine erneute 
Ladung. Soll keine Fortsetzungssitzung beschlossen werden, 
sind die noch nicht aufgerufenen Tagesordnungspunkte in der 
nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vorderer Stelle auf 
die Tagesordnung zu setzen.

§ 9 
Redeordnung

(1) Reden darf nur, wer vom Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung das Wort erhalten hat. Dies ist je Gemeindevertreter maxi-
mal 3-mal zu einem Thema möglich. Wortmeldungen erfolgen 
durch Handaufheben.

(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der 
Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung des Redeberech-
tigten hiervon abgewichen wird. Das Wort zur Geschäftsord-
nung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der 
Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf 
dadurch kein Redner unterbrochen werden.
(3) Dem Bürgermeister ist auch außerhalb der Reihe der Wort-
meldungen jederzeit das Wort zu erteilen.
(4) In derselben Angelegenheit erhält jeder Gemeindevertreter 
maximal zweimal das Wort. Die allgemeine Redezeit beträgt in 
der Aussprache nicht mehr als 5 Minuten.

§ 10 
Sitzungsleitung (§ 37 BbgKVerf)

(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann Redner, die 
vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache rufen.
(2) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung dreimal zur Sache 
gerufen worden, so hat ihm der Vorsitzende das Wort zu entzie-
hen und darf es ihm in derselben Aussprache zum selben Ge-
genstand nicht wieder erteilen.
(3) Der Vorsitzende kann ein Mitglied der Gemeindevertretung 
zur Ordnung rufen, dessen Verhalten den ordnungsgemäßen 
Ablauf stört.
(4) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung der Gemeindever-
tretung dreimal zur Ordnung gerufen worden, kann ihm der Vor-
sitzende für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn 
des Raumes verweisen.

§ 11 
Abstimmungen (§ 39 BbgKVerf)

(1) Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abgestimmt. 
Der Beschlussvorschlag ist vor jeder Abstimmung zu verlesen. 
Bei der offenen Abstimmung stellt der Vorsitzende der Gemein-
devertretung die Anzahl der Mitglieder fest, die
a)  dem Antrag zustimmen,
b)  den Antrag ablehnen oder
c)  sich der Stimme enthalten.
Wird das Stimmergebnis sofort nach der Abstimmung ange-
zweifelt, so muss die offene Abstimmung vor Behandlung des 
nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.
(2) Auf Verlangen von mindestens 3 Mitgliedern der Gemeinde-
vertretung oder einer Fraktion ist namentlich abzustimmen.
(3) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungs-
anträge vor, wird zuerst über den Antrag abgestimmt, der von dem 
Antrag der Sitzungsvorlage am weitesten abweicht. Bei Änderungs- 
und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der den 
Vorrang, der Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt. In Zwei-
felsfällen entscheidet der Vorsitzende der Gemeindevertretung.
(4) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, 
ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert 
abzustimmen. Über die Vorlage beziehungsweise den Antrag ist 
danach insgesamt zu beschließen.
(5) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang 
und müssen vor Sachanträgen behandelt werden.

§ 12 
Geheime Wahlen (§§ 39 bis 41 BbgKVerf)

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von geheimen Wahlen 
ist aus der Mitte der Gemeindevertretung ein aus 3 Personen 
bestehender Wahlausschuss zu bilden.
(2) Es sind äußerlich gleiche Stimmzettel zu verwenden. Wer-
den keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel so zu 
falten, dass das Stimmverhalten von außen nicht erkennbar ist.
(3) Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass sie nur noch mit 
einem Kreuz zu kennzeichnen sind. Bei weiterer Beschriftung, 
Gestaltung und fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels ist 
die Stimme ungültig.
(4) Die Stimmabgabe hat in einer Wahlkabine oder räumlich ab-
gegrenzt zu erfolgen, so dass das Wahlgeheimnis gewahrt ist. 
Einheitliches Schreibgerät ist zu verwenden.
(5) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom Wahl-
ausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl bekannt.
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§ 13 
Niederschrift (§ 42 BbgKVerf)

(1) Der Hauptverwaltungsbeamte ist für die Niederschrift verant-
wortlich. Er bestimmt den Protokollführer.
(2) Die Sitzungsniederschrift muss enthalten:
a)  den Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,
b)  die Namen der anwesenden sowie der entschuldigt und ohne 

Entschuldigung abwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung,
c)  die Namen der teilnehmenden Verwaltungsvertreter und an-

derer zugelassener Personen,
d)  die Tagesordnung,
e)  den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, den we-

sentlichen Inhalt der Beratung, den Wortlaut der Beschlüsse,
f)  die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen,
g)  den Ausschluss und die Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
h)  das Abstimmungsverhalten jedes Mitgliedes der Gemeinde-

vertretung das dies verlangt,
i)  bei namentlicher Abstimmung das Abstimmungsverhalten 

der Mitglieder der Gemeindevertretung und
j)  die Namen der wegen Befangenheit an Beratung oder Ent-

scheidung zu einzelnen Tagesordnungspunkten nicht mitwir-
kenden Mitglieder der Gemeindevertretung.

(3) Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt 
wurden, sind gesondert zu protokollieren.
(4) Die Sitzungsniederschrift soll den Mitgliedern der Gemein-
devertretung 4 Wochen nach der stattgefundenen Sitzung zu-
geleitet werden.
(5) Soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls 
oder zur Wahrung von Rechten Dritter etwas anderes beschlos-
sen wird, wird die Öffentlichkeit über den wesentlichen Inhalt der 
Beschlüsse der Gemeindevertretung unterrichtet. Die Veröffent-
lichung erfolgt im Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide.

§ 14 
Bild- und Tonbandaufzeichnungen  

(§ 36 Abs. 3 BbgKVerf)

(1) Bild- und Tonübertragungen und Bild- und Tonbandaufzeich-
nungen der öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung durch 
Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sind nur zulässig, wenn sie 
vor Sitzungsbeginn bei dem Vorsitzenden beantragt werden und 
alle anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung zustimmen.
(2) Von der Gemeindevertretung selbst veranlasste Bild- und 
Tonübertragungen sowie Bild- und Tonaufzeichnungen sind 
grundsätzlich zulässig.

§ 15 
Fraktionen (§ 32 BbgKVerf)

(1) Fraktionen sind Vereinigungen von Mitgliedern der Gemeinde-
vertretung. Eine Fraktion muss gemäß § 32 BbgKVerf mindestens 
aus zwei Mitgliedern bestehen. Fraktionen wirken gemäß § 32 
Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf an der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung in der Gemeindevertretung mit.
(2) Die Fraktionen haben dem Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung von ihrer Bildung unverzüglich Kenntnis zu geben. Die 
Mitteilung hat die genaue Bezeichnung der Fraktion, die Namen 
des Fraktionsvorsitzenden, seiner Stellvertreter sowie aller der 
Fraktion angehörenden Gemeindevertreter zu enthalten. Die 
einer Fraktion zustehenden Rechte kann sie nach Zugang der 
Mitteilung nach Satz 2 wahrnehmen. Veränderungen sind dem 
Vorsitzenden stets unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Zweiter Abschnitt 
Ausschüsse der Gemeindevertretung  

(§§ 43 ff. BbgKVerf)

§ 16 
Fachausschüsse (§ 43 f. BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Be-
schlüsse und zur Kontrolle der Verwaltung aus ihrer Mitte ge-
mäß § 43 Abs. 1 BbgKVerf bei Bedarf ständige oder zeitweilige 
Ausschüsse.

(2) Die Zahl der Sitze beträgt jeweils fünf.
(3) Die Gemeindevertretung beruft in jeden Ausschuss sachkun-
dige Einwohner.

§ 17 
Verfahren in den Ausschüssen (§ 44 BbgKVerf)

(1) Für Geschäftsgang und Verfahren des von der Gemeindever-
tretung gemäß § 43 BbgKVerf gebildeten Ausschusses gelten 
die Vorschriften des Ersten Abschnittes sinngemäß, soweit nicht 
gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine andere Rege-
lung getroffen wird.
(2) Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Ausschusses durch Aushang in den in § 14 Abs. 4 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Märkische Heide vom 17.02.2009 
aufgeführten Bekanntmachungskästen unterrichtet werden.
(3) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 der BbgKVerf können die Rechte 
nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf und § 35 Abs.1 Satz 2 der Bbg-
KVerf auch von mindestens zwei stimmberechtigten Ausschuss-
mitgliedern geltend gemacht werden.

Dritter Abschnitt 
Hauptausschuss (§ 49 f. BbgKVerf)

§ 18 
Hauptausschuss (§ 49 f. BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Be-
schlüsse und zur Kontrolle der Verwaltung aus ihrer Mitte gemäß 
§ 49 Abs. 1 BbgKVerf einen Hauptausschuss.
(2) Die Zahl der Sitze beträgt fünf.
(3) Für Geschäftsgang und Verfahren des von der Gemeinde-
vertretung gemäß § 49 BbgKVerf gebildeten Hauptausschusses 
gelten die Vorschriften des Ersten Abschnittes sinngemäß, so-
weit nicht gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine ande-
re Regelung getroffen wird.
(3) Der Hauptausschuss tritt in der Regel an den von der Ge-
meindevertretung im Sitzungsplan für das Kalenderjahr be-
stimmten Tagen zusammen.
(4) Die Beschlüsse des Hauptausschusses oder deren wesentli-
cher Inhalt sind entsprechend der Regelung für die Beschlüsse 
der Gemeindevertretung der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen, soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen 
Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter etwas anderes be-
schlossen wird.

Dritter Abschnitt 
Ortsteile

§ 19 
Ortsbeiräte und Ortsvorsteher (§§ 46, 47 BbgKVerf)

(1) Der Ortsvorsteher beruft die Sitzungen des Ortsbeirates ein. 
Die Ladung muss den Mitgliedern mindestens 7 volle Tage vor 
dem Sitzungstag, der Tag der Absendung nicht mitgerechnet, 
zugehen (regelmäßige Ladungsfrist). Die regelmäßige Ladungs-
frist gilt als gewahrt, wenn die Ladungen am 9. Tag vor der Sit-
zung zur Post gegeben worden sind.
(2) Der Ladung sind neben der Tagesordnung etwaige Vorlagen 
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten beizufügen; Vorlagen 
können in Ausnahmefällen auch nachgereicht werden.
(3) In dringenden Angelegenheiten kann die Ladungsfrist auf 
3 volle Tage vor dem Sitzungstag verkürzt werden (vereinfachte 
Einberufung). Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen.
(4) Der Ortsvorsteher setzt entsprechend § 35 Abs. 1 Satz 1 der 
BbgKVerf die Tagesordnung des Ortsbeirates im Benehmen mit 
dem Hauptverwaltungsbeamten fest. In die Tagesordnung sind 
entsprechend § 35 Abs. 1 Satz 2 der BbgKVerf die Beratungsge-
genstände aufzunehmen, die bis zum Ablauf des 10. Tages vor 
dem Tag der Sitzung
a)  von mindestens einem Zehntel der gesetzlichen Anzahl der 

Mitglieder des Ortsbeirates oder
b)  vom Bürgermeister
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dem Ortsvorsteher benannt wurden. Die Benennung soll regel-
mäßig schriftlich erfolgen.
(5) Soweit es sich nicht um eine dringende Angelegenheit han-
delt, deren Behandlung bis zur darauf folgenden Sitzung aufge-
schoben werden kann, sind die Vorschläge bei Nichteinhaltung 
der Frist in die Tagesordnung der darauf folgenden Sitzung auf-
zunehmen.
(6) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, finden auf das 
Verfahren der Ortsbeiräte im Übrigen die §§ 1,4 sowie 6 bis 14 
dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung.
(7) Jeder Ortsvorsteher ist zu allen öffentlichen oder nichtöffent-
lichen Sitzungen der Gemeindevertretung, des Hauptausschus-
ses und zu den Fachausschüssen schriftlich zu laden, in denen 
Themen behandelt werden, die Belange seines Ortsteils berüh-
ren.

Vierter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 20 
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung in Kraft.

Märkische Heide, 01.10.2014

Norbert Hecker
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Bekanntmachungsanordnung
Die öffentliche Bekanntmachung der vorstehenden Ge-
schäftsordnung der Gemeindevertretung für die Gemeinde 
Märkische Heide (GeschO), Beschluss der Gemeindever-
tretung Nr. 2014-3-012 vom 15.09.2014, im Amtsblatt für die 
Gemeinde Märkische Heide vom 01.10.2014 Jahrgang 11 
Ausgabe Nummer 12 wird hiermit angeordnet.

Märkische Heide, den 16.09.2014

Bürgermeister

 Anlage

Gewässerschau 2014
Auf der Grundlage seiner Schauordnung führt der Wasser- 
und Bodenverband „Nördlicher Spreewald“ in der Gemeinde 
Märkische Heide die diesjährige Gewässer- bzw. Graben-
schau zu folgenden Terminen durch:

Einzugsgebiet Gröditscher Landgraben
Dienstag, 7. Oktober 2014
betroffene Ortsteile:
Biebersdorf
Dürrenhofe
Gröditsch
Krugau
Wittmannsdorf/Bückchen

Einzugsgebiet Rocher Mühlenfließ
Dienstag, 14. Oktober 2014
betroffene Ortsteile:
Groß Leine 
Klein Leine 
Glietz,
Leibchel
Wittmannsdorf/Bückchen
Dollgen,
Groß Leuthen 
Schuhlen-Wiese

Einzugsgebiet Pretschener Spree
Mittwoch, 15. Oktober 2014
betroffene Ortsteile: 
Kuschkow
Pretschen
Alt Schadow
Plattkow
Die Teilnehmer (Schaubeauftragte, Behörden, interessierte 
Bürger) treffen sich jeweils um 9.00 Uhr in der Gemeindever-
waltung Märkische Heide.
Vorschläge für Schwerpunkte der Schau können dann einge-
bracht werden.

Die Geschäftsführung 
des Wasser- und Bodenverbandes 
„Nördlicher Spreewald“

Zur Neuvermietung stehen Stand 
18.09.2014

(unter dem Vorbehalt einer zwischenzeitlichen Vermietung)

im OT Groß Leuthen, Bahnhofstraße 15b zwei 3-Raum-
Wohnungen
Größe der Wohnung: 70,16 m2   Miete: warm 425,00 €

im OT Groß Leuthen, Bahnhofstraße 15a eine 3-Raum-
Wohnung
Größe der Wohnung: 70,16 m2   Miete: warm 425,00 €

Anfragen sind an die Gemeinde Märkische Heide, Bürgerser-
vice/Bauamt unter der Telefonnummer 035471 85131, Sach-
bearbeiterin Frau Nielsen, zu richten. 

Das Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide
erscheint nach Bedarf

Es ist im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische 
Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a, im Hauptamt erhältlich.
Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im 
Abonnement unter eben genannter Anschrift bezogen werden.
-  Herausgeber: Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß 

Leuthen, Schlossstr. 13a
-   Verlag und Druck: Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 04916 Herzberg, An 

den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 der Bürgermeister der Gemeinde Märkische Heide: Herr Dieter Freihoff
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg
Außerhalb des Gebietes der Gemeinde Märkische Heide, umfasst die Gemar-
kungen Alt-Schadow, Biebersdorf, Dollgen, Dürrenhofe, Glietz, Gröditsch, Groß 
Leine, Groß Leuthen, Hohenbrück-Neu Schadow, Klein Leine, Krugau, Kuschkow, 
Leibchel, Plattkow, Pretschen, Schuhlen-Wiese und Wittmannsdorf-Bückchen, 
kann das Amtsblatt zum Abopreis von 29,40 EUR (inklusive MwSt. und Versand)  
oder per PDF zu einem Preis von 1,50 EUR pro Ausgabe über den Verlag bezo-
gen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur 
der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Bekanntmachung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes  

Dürrenhofe/Krugau

Entsorgungstermine der Lidzba Reinigungsgesell-
schaft mbH im Verbandsgebiet

Wittmannsdorf/Bückchen 27.10.2014 – 07.11.2014
Biebersdorf 10.11.2014 – 21.11.2014
Groß Leine u. Dollgen 24.11.2014 – 28.11.2014
Glietz 29.09.2014 – 03.10.2014 und
 01.12.2014 – 05.12.2014
Gröditsch u. Leibchel 06.10.2014 – 10.10.2014 und
 08.12.2014 – 12.12.2014
Schlepzig 13.10.2014 – 24.10.2014 und
 15.12.2014 – 26.12.2014
Schuhlen-Wiese 13.10.2014 – 24.10.2014 und
 15.12.2014 – 26.12.2014
Klein Leuthen 13.10.2014 – 24.10.2014 und
 15.12.2014 – 26.12.2014
Kuschkow 13.10.2014 – 24.10.2014 und
 15.12.2014 – 26.12.2014
Klein Leine 13.10.2014 – 24.10.2014 und
 15.12.2014 – 26.12.2014
Gewünschte Entsorgungen außerhalb dieser Zeiten verein-
baren Sie bitte mit:
Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03058 Groß Gaglow
Tel: 0355 58 29-0   Fax: 0355 5829-31
——————————————————————————-

Störmeldungen richten Sie bitte werktags von 7.00 Uhr bis 
16.00 Uhr:
Für den Bereich Trinkwasser an Herrn Krüger
Tel: 01520 5210557
Für den Bereich Abwasser an Herrn Ortak
Tel: 01520 5216267
Störmeldungen im Trink- und Abwasserbereich
an Wochenenden, Feiertagen und werktags von 16.00 Uhr 
bis 7.00 Uhr:
Gebäude- und Rohrleitungsbau GmbH Krausnick
Bergstraße 2
OT Krausnick
15910 Krausnick- Groß Wasserburg
Tel: 0176 20555616 (Bereitschaftsdienst)

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher

Kundeninformation des Trink- und  
Abwasserzweckverbandes  

Dürrenhofe/Krugau

Wasserzähler - Ablesung

Kunden, deren Zähler frostsicher eingepackt werden müs-
sen, sowie Ferien- und Wochenendhausbewohner, bitten wir 
um direkte Mitteilung der Zählerstände.
Diese Meldung kann telefonisch unter: 035471 85115, bzw. 
schriftlich an den Trink- und Abwasserzweckverband Dürren-
hofe/Krugau, Schlossstraße 13a, in 15913 Märkische Heide, 
OT Groß Leuthen, erfolgen.
Wir bedanken uns für Ihr Entgegenkommen und Ihre Mitar-
beit.

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher

Kundeninformation/Bitte um Mithilfe
Der Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Kru-
gau informiert,
dass wiederholte unerlaubte Trinkwasserentnahmen an den 
verbandseigenen Hydranten aufgefallen sind. Einige dieser 
Diebstähle konnten umgehend mit Bußgeldern bestraft wer-
den. Durch die hohen Wasserverluste entstehen zusätzliche 
Kosten, die wiederum Sie als Gebührenzahler mittragen müs-
sen.
Deshalb möchten wir Sie hierzu um Ihre Mithilfe bitten. Falls 
Ihnen Unregelmäßigkeiten auffallen, oder Sie Wasserentnah-
men an unseren Hydranten beobachten, bitten wir Sie den 
Vorfall zu dokumentieren und das Verbandsbüro zeitnah, 
unter den Telefonnummern: 035471 851-15 oder – 16, bzw. 
schriftlich unter folgender Anschrift: TAZ Dürrenhofe/Krugau, 
OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13 a, 15913 Märkische Hei-
de, zu informieren.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.

gez. Dieter Freihoff
Verbandsvorsteher

Information

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern, 
 auch jenen, die hier nicht genannt werden,  
ganz herzlich und wünschen ihnen  
für das neue Lebensjahr Gesundheit,  
Glück und Wohlergehen
OT Alt-Schadow
am 04.10.  Frau Else Schulze  zum 92. Geburtstag
am 07.10. Herrn Günter Miethling zum 79. Geburtstag
am 11.10. Frau Waldtraut Bülow zum 82. Geburtstag

OT Biebersdorf
am 02.10. Frau Gertrud Czatzkowski zum 88. Geburtstag
am 02.10. Frau Anetti Schmied zum 66. Geburtstag
am 04.10. Frau Helga Czatzkowski zum 62. Geburtstag
am 07.10. Frau Heidemarie Faber zum 62. Geburtstag
am 07.10. Frau Gertrud Spreewitz zum 72. Geburtstag
am 11.10. Herrn Werner Borch zum 70. Geburtstag
am 14.10. Frau Doris Bartsch zum 61. Geburtstag
am 18.10. Frau Regina Mertke zum 75. Geburtstag
am 22.10. Herrn Willi Otto zum 81. Geburtstag
am 24.10. Frau Magdalene Mattheka zum 76. Geburtstag
am 29.10. Frau Eleonora Bastidon zum 70. Geburtstag

OT Dollgen
am 04.10. Frau Vera Gürnth zum 86. Geburtstag
am 05.10. Herrn Dieter Rösner zum 68. Geburtstag
am 22.10. Frau Gertrud Schulze zum 88. Geburtstag
am 25.10. Herrn Joan Lang zum 77. Geburtstag
am 26.10. Herrn 
 Hans-Joachim Albrecht zum 73. Geburtstag
am 27.10. Frau Karin Szymanski zum 61. Geburtstag
am 02.11. Frau Ursel Waske zum 75. Geburtstag
am 04.11. Herrn Helmut Simke zum 75. Geburtstag

OT Glietz
am 09.10. Frau Veronika Gamradt zum 67. Geburtstag

OT Gröditsch
am 01.10. Frau Margrit Lippelt zum 73. Geburtstag
am 10.10. Frau Ina-Maria Vormelcher zum 61. Geburtstag
am 16.10. Herrn Heinz Lehmann zum 83. Geburtstag
am 16.10. Herrn Horst Noack zum 71. Geburtstag
am 16.10. Herrn Herbert Rößner zum 78. Geburtstag
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am 19.10. Herrn Manfred Wilke zum 66. Geburtstag
am 23.10. Frau Ilona Gertz zum 64. Geburtstag
am 24.10. Frau Waldtraut Knopp zum 68. Geburtstag
am 28.10. Frau Regina Weißflog zum 71. Geburtstag
am 31.10. Frau Rita Lehmann zum 68. Geburtstag
am 31.10. Herrn Peter Ziolkowski zum 67. Geburtstag
am 02.11. Frau Ursula Pfeiffer zum 61. Geburtstag

OT Groß Leine
am 02.10. Frau Anna Marie Kurth zum 87. Geburtstag
am 04.10. Frau Helga Franzka zum 76. Geburtstag
am 08.10. Frau Siegrid Leberecht zum 72. Geburtstag
am 09.10. Frau Ursel Thiele zum 81. Geburtstag
am 20.10. Frau Hildegard Hanold zum 82. Geburtstag
am 20.10. Frau Marianne Lindow zum 66. Geburtstag

OT Groß Leuthen
am 01.10. Herrn Siegmund Maaß zum 78. Geburtstag
am 02.10. Frau Helga Britz zum 74. Geburtstag
am 03.10. Herrn Wilfried Eisenhammer zum 76. Geburtstag
am 08.10. Frau Walli Schulze zum 75. Geburtstag
am 10.10. Frau Herlinde Goltz zum 82. Geburtstag
am 10.10. Frau Johanna Konzack zum 79. Geburtstag
am 10.10. Frau Anita Meißner zum 66. Geburtstag
am 10.10. Herrn Hans-Jürgen Pöhla zum 71. Geburtstag
am 12.10. Frau Marta Flamma zum 90. Geburtstag
am 12.10. Frau Hannelore Kalliske zum 72. Geburtstag
am 13.10. Frau Gertrud Rohrberg zum 78. Geburtstag
am 15.10. Herrn Adolf Scherz zum 82. Geburtstag
am 17.10. Frau Brigitta Pfeiffer zum 67. Geburtstag
am 18.10. Herrn Karl-Heinz Zink zum 72. Geburtstag
am 20.10. Herrn Günter Blaseg zum 79. Geburtstag
am 20.10. Frau Herta Schular zum 75. Geburtstag
am 22.10. Frau Elke Markert zum 61. Geburtstag
am 26.10. Herrn Günther Grocholeske zum 76. Geburtstag
am 04.11. Herrn Günter Hellwig zum 75. Geburtstag

OT Hohenbrück-Neu Schadow
am 06.10. Frau Waltraut Paetsch zum 85. Geburtstag
am 08.10. Frau Christa Kasparick zum 82. Geburtstag
am 09.10. Herrn Heinz Handrosch zum 83. Geburtstag
am 09.10. Herrn Stefan Lämmel zum 72. Geburtstag
am 10.10. Herrn Christfried Diedrich zum 77. Geburtstag
am 15.10. Frau Margitta Strahle zum 60. Geburtstag
am 18.10. Frau Martina Miethling zum 60. Geburtstag
am 20.10. Herrn Joachim Miethling zum 67. Geburtstag
am 22.10. Herrn Heinz Hielscher zum 68. Geburtstag

OT Hohenbrück - Neu Schadow
am 23.10. Frau Magdalena Paech zum 92. Geburtstag
am 27.10. Herrn Albrecht Jensch zum 75. Geburtstag
am 01.11. Frau Hanna Lämmel zum 72. Geburtstag

OT Klein Leine
am 16.10. Frau Ingeborg Schneider zum 84. Geburtstag
am 17.10. Herrn Kurt Gottschalk zum 70. Geburtstag
am 25.10. Frau Christa Lehmann zum 63. Geburtstag

OT Krugau
am 09.10. Herrn Günter Grötchen zum 84. Geburtstag
am 13.10. Herrn Herbert Neuhaus  zum 82. Geburtstag
am 15.10. Herrn Peter Jank zum 70. Geburtstag
am 18.10. Frau Margitta Rosenow zum 60. Geburtstag
am 24.10. Frau Johanna Urban zum 82. Geburtstag

OT Kuschkow
am 01.10. Frau Martha Burisch zum 75. Geburtstag
am 02.10. Frau Gerda Kurth zum 81. Geburtstag
am 03.10. Frau Hildegard Wittmann zum 86. Geburtstag
am 06.10. Frau Edeltraut Boschan zum 77. Geburtstag

am 09.10. Frau Christa Dolk zum 63. Geburtstag
am 11.10. Frau Brigitte Wilke zum 64. Geburtstag
am 14.10. Herrn Hans Werner Meyer zum 69. Geburtstag
am 17.10. Herrn Heinz Michelchen zum 76. Geburtstag
am 22.10. Frau Irmgard Weber zum 74. Geburtstag
am 24.10. Frau Heidemarie Geißler zum 65. Geburtstag
am 29.10. Herrn Erich Fedder zum 83. Geburtstag
am 31.10. Herrn Günter Borch zum 70. Geburtstag

OT Leibchel
am 03.10. Frau Christa Noack zum 70. Geburtstag
am 04.10. Frau Jutta Griebel zum 66. Geburtstag
am 21.10. Frau Helga Lehmann zum 61. Geburtstag
am 22.10. Herrn Fritz Lubosch zum 82. Geburtstag
am 25.10. Herrn Edi Maindok zum 65. Geburtstag

OT Plattkow
am 20.10. Herrn Rudolf Lehmann zum 89. Geburtstag
am 31.10. Herrn Wolfgang Reinhold zum 66. Geburtstag

OT Pretschen
am 10.10. Frau Annelore Schröter zum 77. Geburtstag
am 12.10. Herrn Otto Kusig zum 84. Geburtstag
am 16.10. Frau Anette Rademacher zum 60. Geburtstag
am 23.10. Frau Karin Beyrow zum 61. Geburtstag
am 25.10. Frau Ursula Gutzeit zum 89. Geburtstag
am 01.11. Frau Ingrid Döring zum 79. Geburtstag

OT Schuhlen-Wiese
am 01.10. Herrn Wilfried Högner zum 68. Geburtstag
am 06.10. Herrn Bernd Neumann zum 72. Geburtstag
am 10.10. Frau Brigitte Schulz zum 77. Geburtstag
am 26.10. Frau Waltraud Freund zum 81. Geburtstag
am 31.10. Frau Johanna Dullin zum 85. Geburtstag
am 31.10. Frau Angelika Kozur-Litzke zum 61. Geburtstag
am 01.11. Frau Ursula Behrendt zum 73. Geburtstag

OT Wittmannsdorf-Bückchen
am 01.10. Frau Hannchen Hermann zum 91. Geburtstag
am 01.10. Frau Marlis Lehmann zum 61. Geburtstag
am 01.10. Frau Karin Müller zum 63. Geburtstag
am 09.10. Frau Brigitte Kynast zum 67. Geburtstag
am 09.10. Herrn Edgar Poethke zum 74. Geburtstag
am 13.10. Frau Gisela Lehmann zum 84. Geburtstag
am 13.10. Herrn Siegfried Vonau zum 75. Geburtstag
am 15.10. Herrn Wolfgang Stolpe zum 78. Geburtstag
am 02.11. Frau Gabriele Androck zum 60. Geburtstag
am 31.10. Frau Rita Lehmann zum 68. Geburtstag
am 31.10. Herrn Peter Ziolkowski zum 67. Geburtstag
am 02.11. Frau Ursula Pfeiffer zum 61. Geburtstag

OT Groß Leine
am 02.10. Frau Anna Marie Kurth zum 87. Geburtstag
am 04.10. Frau Helga Franzka zum 76. Geburtstag
am 08.10. Frau Siegrid Leberecht zum 72. Geburtstag
am 09.10. Frau Ursel Thiele zum 81. Geburtstag
am 20.10. Frau Hildegard Hanold zum 82. Geburtstag
am 20.10. Frau Marianne Lindow zum 66. Geburtstag

OT Groß Leuthen
am 01.10. Herrn Siegmund Maaß zum 78. Geburtstag
am 02.10. Frau Helga Britz zum 74. Geburtstag
am 03.10. Herrn Wilfried Eisenhammer zum 76. Geburtstag
am 08.10. Frau Walli Schulze zum 75. Geburtstag
am 10.10. Frau Herlinde Goltz zum 82. Geburtstag

OT Hohenbrück - Neu Schadow
am 23.10. Frau Magdalena Paech zum 92. Geburtstag
am 27.10. Herrn Albrecht Jensch zum 75. Geburtstag
am 01.11. Frau Hanna Lämmel zum 72. Geburtstag
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OT Klein Leine
am 16.10. Frau Ingeborg Schneider zum 84. Geburtstag
am 17.10. Herrn Kurt Gottschalk zum 70. Geburtstag
am 25.10. Frau Christa Lehmann zum 63. Geburtstag

OT Krugau
am 09.10. Herrn Günter Grötchen zum 84. Geburtstag
am 13.10. Herrn Herbert Neuhaus  zum 82. Geburtstag
am 15.10. Herrn Peter Jank zum 70. Geburtstag
am 18.10. Frau Margitta Rosenow zum 60. Geburtstag
am 24.10. Frau Johanna Urban zum 82. Geburtstag

OT Kuschkow
am 01.10. Frau Martha Burisch zum 75. Geburtstag
am 02.10. Frau Gerda Kurth zum 81. Geburtstag
am 03.10. Frau Hildegard Wittmann zum 86. Geburtstag
am 06.10. Frau Edeltraut Boschan zum 77. Geburtstag
am 09.10. Frau Christa Dolk zum 63. Geburtstag
am 11.10. Frau Brigitte Wilke zum 64. Geburtstag
am 14.10. Herrn Hans Werner Meyer zum 69. Geburtstag
am 17.10. Herrn Heinz Michelchen zum 76. Geburtstag
am 22.10. Frau Irmgard Weber zum 74. Geburtstag
am 24.10. Frau Heidemarie Geißler zum 65. Geburtstag
am 29.10. Herrn Erich Fedder zum 83. Geburtstag
am 31.10. Herrn Günter Borch zum 70. Geburtstag

OT Wittmannsdorf-Bückchen
am 09.10. Frau Brigitte Kynast zum 67. Geburtstag
am 09.10. Herrn Edgar Poethke zum 74. Geburtstag
am 13.10. Frau Gisela Lehmann zum 84. Geburtstag
am 13.10. Herrn Siegfried Vonau zum 75. Geburtstag
am 15.10. Herrn Wolfgang Stolpe zum 78. Geburtstag
am 02.11. Frau Gabriele Androck zum 60. Geburtstag

Deutsche Rentenversicherung
Versichertenberater

Manfred Lehmann
Sprechstunden jeden 3. Donnerstag im Monat, um 15 Uhr, in 
der Gemeindeverwaltung

Tourismus & Kultur

Vom königlichen Geschenk zur Gemeinde  
Märkische Heide

Aus Anlass der 1000-Jahr-Feiern der 6 Dörfer im Jahr 2004 
ist vom Autor Christoph Sehmsdorf ein wertvolles Buch zur 
1000-jährigen Geschichte dieser Dörfer entstanden, ange-
fangen bei der Schenkungsurkunde 1004. Der Einzelpreis 
beträgt 9,85 Euro.

__________________________________________________

JahreBuch 2014 – Naturpark Dahme-Heideseen

Zum Preis von 7,00 Euro können Sie das JahreBuch 2014 
mit vielen Naturfotos und zahlreichen Naturerlebnisberichten 
käuflich erwerben.

__________________________________________________

Silberlinge und Seidenspinner - Auf den Spuren 
von Friedrich II.

Das blaue Band – GESCHICHTEN VON HIER 1
Traditionen bewahren und vermitteln: Mit der kleinformatigen 
Serie „das Blaue Band“ möchte KulturArche-Märkische Hei-
de e. V. in loser Folge regionalgeschichtliche Besonderheiten, 
Episoden und Anekdoten publizieren: Preis 6,90 Euro.

__________________________________________________

Schulchronik Groß Leuthen 
Requiem für eine Dorfschule 

1726 - 2005

Die Schulchronik ist zum Einzelpreis von 6,00 Euro erhältlich.
__________________________________________________

Die Bücher erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung Groß 
Leuthen, in der Touristinfo.

Neu – Neu – Neu

Familienpass 2014/15: 606 Freizeitangebote

Ihr neuer Freizeitplaner ist da. Der Familienpass 2014/2015 
begleitet Sie ein ganzes Schuljahr lang! Kultur-, Sport-, Na-
tur- und Freizeitspaß 606-mal in ganz Brandenburg! Alle fami-
lienfreundlichen Angebote mit mindestens 20 % Rabatt!
Gültig bis 30. Juni 2015.
Preis: 2,50 Euro
Erhältlich in der Touristinformation Märkische Heide in Groß 
Leuthen (im Verwaltungsgebäude).

Gutscheine – Spreewaldtherme Burg & 
Spreewelten Lübbenau

In der Touristinformation in Groß Leuthen (Gemeindeverwal-
tung) können Sie u. a. Eintrittsgutscheine für die Spreewald-
therme in Burg und für die Spreewelten Bade-und Saunawelt 
in Lübbenau käuflich erwerben.

Wertgutscheine für die Spreewaldtherme Burg bekommen 
Sie nur auf Vorbestellung.
(Dauer: 2 Tage). Tel.: 035471 851-13

Der diesjährige Weihnachtsmarkt der Gemeinde 
Märkische Heide „Weihnachtszauber im Ad-
vent“ findet am Samstag - 6. Dezember 2014 in 
Wittmannsdorf statt. Händler, Vereine und interes-

sierte Akteure können sich gerne melden.
Ansprechpartner ist der Heimatverein Wittmannsdorf-Bück-
chen 03 e. V. – Martina Lehmann. Kontakt: Tel. 035476 
654386 oder 0177 2811508

Ideen in Druck

Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und
Bürgerzeitungen erreichen Sie Ihre Region. w

w
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Auf den Spuren der Indianer Nordamerikas ...

waren die Ferienkinder des Schulhortes Kiwi in den Sommerfe-
rien. Die Sommerhitze und die besonderen Bedingungen, we-
gen Umbaumaßnahmen im Hort während der Ferien die Schul-
räume zu nutzen, konnten uns nicht am Ferienspaß hindern.
Am 1. Ferientag erarbeiteten wir uns mit Hilfe von Büchern, 
Zeitschriften und CD´s theoretisches Wissen über das Leben 
der Indianer.
Langeweile kam nicht auf, denn jedes Kind konnte sich India-
nerkleidung und –schmuck oder einen Tomahawk basteln. Aus 
Decken und Bettlacken bauten wir Tipis, die anschließend im 
Stil der Indianer von den Kindern frei gestaltet wurden. So be-
kamen wir einen Einblick, wie die Prärieindianer gewohnt und 
gelebt haben. 

Zur Freude aller Kinder war sogar ein „echter“ Indianer zu Gast. 
Er begrüßte uns mit „Hocka He“ (Lasst uns beginnen ...) und 
stellte sich als „Gelber Hund“ vom Stamm der Beeskowwat-
sche vor. Auch wir hatten uns schon Namen ausgedacht wie z. 
B. „Wilde Blume“, „Flinker Fuchs“, „Schneller Adler“, „Lahmer 
Bär“ und viele andere. Der „Gelbe Hund“ hatte typische Ge-
brauchsgegenstände, Waffen und Spielideen der Indianer im 
Gepäck, die wir bei gemeinsamen Wettkämpfen nutzen konn-
ten. Wer alle Spielstationen wie Kriechen, Tarnen, Pfeil und 
Bogen schießen, Schminken, Indianertanz usw. durchlaufen 
hatte, konnte am Spiel Büffeljagd teilnehmen.
Ein Kind wurde mit einem richtigen Büffelfell getarnt und ver-
steckte sich. Die Kinder, als Indianer verkleidet, mussten den 

Büffel suchen, jagen und am Ende „erlegen“. Das hat großen 
Spaß gemacht und der Hunger danach wurde dann mit „Büf-
felfleisch“ gestillt. Der „echte“ Indianer hatte viel Freude mit 
uns und er beantwortete geduldig alle unsere Fragen über das 
Indianerleben.
Auch in der 2. Ferienwoche hatten wir aufregende Erlebnisse. 
Passend zum Motto „Indianer“ gingen wir mit Herrn Franke auf 
die Jagd mit Pfeil und Bogen. Es war gar nicht so einfach das 
Ziel zu treffen. Aber fast alle schafften es und konnten nicht 
aufhören zu üben. Ein besonderer Höhepunkt war die Tages-
tour nach Storkow ins IRRLANDIA, ein Mit-Mach-Park für Groß 
und Klein. 

Bei den verschiedenen Spielangeboten im Park, wie Riesenrut-
sche mit Matte, Irrgarten aus Mais, Wasserspielplatz oder Mini-
riesenrad mit Antrieb und weitere, verging der Tag viel zu schnell.
In der letzten Ferienwoche machten wir uns wie in jedem Jahr 
mit den Fahrrädern auf den Weg ins FFZ Klein Leuthen, das 
für 3 Tage unser zuhause sein sollte. Neben Zeit zum Spielen, 
Quatschen, Toben und Träumen verbrachten wir einen Nach-
mittag mit den Kindern aus Weißrussland, die gerade in Klein 
Leuthen zu Gast waren.
Bei so viel Spaß und Spiel freuen wir uns schon auf die nächs-
ten Sommerferien und bedanken uns bei allen Helfern für die 
Unterstützung.

Die Kinder und das Team des Schulhortes Kiwi

Achtung! Achtung!

Liebe Seniorinnen und Senioren!

Zu unserer diesjährigen Kirmes laden wie Sie
recht herzlich
  am Freitag, dem 24.10.2014, um 15.00 Uhr
  in die Gaststätte Döring in Pretschen ein. 

Für die musikalische Unterhaltung 
sorgen die „Spreetaler Blasmusikanten“.
Wie immer wird mit einer Kaffeetafel und 
Abendessen für das leibliche Wohl gesorgt.

Anmeldungen bitte bis zum 17.10.2014 bei den jeweiligen 
Ortsverantwortlichen des Seniorenbeirates.
Diese melden die Teilnehmerzahlen bitte am 18.10.2014 bei 
W. Krauße oder H. Weber.

Es lädt ein
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Märkische Heide

Leibchel sagt Danke!
Wir danken folgenden Firmen, Sponsoren und freiwilligen 
Helfern die mit ihren Spenden und ihrer tolle Unterstützung, 
dafür sorgten, dass das Leibcheler Dorffest eine gelungene 
Veranstaltung war.
Lehmann Boote,
Högner Baustoffhandel,
Bau GmbH Grundstein,
Dachdeckerei Florschütz,
Rösner Fleischwaren GmbH,
Motorland Scherbatzki,
Fleischermeister Joachim Keller,
Landgasthof Zum Neuen Krug
Fischerei Kowalski,
Mittelbrandenburgische Sparkasse,
Reifeisen Handels- und Dienstleistungsgenossenschaft 
Beeskow, 
FFW Lübben
und dem Gasthaus Kurt für die gute Bewirtung.
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Danksagung SV Eintracht Wittmannsdorf

Im Rahmen des 1. Spieltages des Fußball-Nachwuchses 
konnte der Bürgermeister der Märkischen Heide, Dieter Frei-
hoff, den Sponsoring-Vertrag zwischen der Firma CEPetro-
leum und des SV Eintracht Wittmannsdorf zur Unterschrift 
präsentieren.
Weiterhin konnten die D-Junioren mit neuen Trikot´s, gespon-
sort vom Energieversorger enviaM, auflaufen. Dazu gab es 
noch Sporttaschen von den Firmen Hausmeisterservice Lutz 
Poeser und Dach- und Holzbau Ingo Kommel.
Der SV Eintracht Wittmannsdorf bedankt sich beim Bürger-
meister Herrn Dieter Freihoff und bei allen Firmen für Ihre Un-
terstützung

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Kienitz
Vorsitzender

Danksagung Dürrenhofe
Am 16.08.2014 fand im Ortsteil Dürrenhofe, zum 80-jährigen 
Bestehen unserer Feuerwehr, das Dorffest statt. Es war ein 
schöner und erlebnisreicher Tag. Unser Dank gilt allen Weh-
ren, die der Einladung unseres Ortswehrführers, diesen Tag 
mit uns zu feiern, Folge leisteten.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen freiwilligen Hel-
fern bedanken, die zum Gelingen des Tages beitrugen.

Besonderer Dank gilt allen Sponsoren, ohne die solche Feste 
nicht möglich wären:

Pension und Reiterhof Richter
Gastwirt Enrico Lehmann
Parfümerie Babett Schulz
Garten- und Landschaftsbau Reinhard Feind
Mathias Kohlick
Blitzschutz Reginhardt Kallmeyer
Dachdecker Mario Dillan
Zwiebel- und Gemüseverarbeitung
Generalagentur Jürgen Kny
CEP Central European Petroleum GmbH
Agrargenossenschaft Unterspreewald
Landbäckerei Kathrin Schulze
Angelverein Dürrenhofe
Zucker- und Kartoffelbäcker Matthias Kettlitz
sowie allen fleißigen Kuchenbäckern

Ortswehrführer   Vors. Dorfclub
Ronny Lehmann   Torsten Muschick

Biebersdorfer Familientreff
Auch in diesem Jahr war die Biebersdorfer Familien-Radtour 
ein Höhepunkt unserer Veranstaltungen.
Am Sonnabend dem 30. August starteten wir mit den Fahrrä-
dern um 13.00 Uhr am Dorfgasthof in Richtung Radensdorf. 
Nach einer kleinen Erfrischung in Briesensee fuhren wir wei-
ter über Klein Leine nach Groß Leine. Eine kurze Rast und 
dann die letzte Etappe zum Barbassee.
Nach 20 km hatten alle das Kleinod in unserer Gemarkung 
erreicht. Auch der Kremser, gefahren von Manfred Dehlan 
(herzlichen Dank), war rechtzeitig mit unseren ältesten Bür-
gern angekommen. Hier war schon alles vorbereitet, ver-
schiedene Kuchen und Plinse luden zur rechten Zeit zum 
Kaffee ein.
Guter Appetit und gute Gespräche prägten die Stimmung. 
Den Informationen zum Erhalt unseres Barbassees als Ziel 
mancher Freizeitaktivität unserer Gemeinde wurde aufmerk-
sam von den Bürgern gefolgt.
Ein Teil der ca. 50 Teilnehmer nutzte dann auch den Aufent-
halt zu einem Spaziergang am See und genossen das schö-
ne Wetter und die Natur, und so mancher wurde mit frischen 
Pilzen belohnte.
Mit leckeren Bratwürsten und Steaks vom Grill fand der 
schöne Nachmittag seinen Ausklang.
An dieser Stelle ein Dankeschön an die Organisatoren des 
Dorfclubs Biebersdorf, den fleißigen Kuchenbäcker Erika 
Gerlach, Heidi Lehmann, Carla Dehlan und Bettina Golze, 
den fleißigen Grillern und Helfern Winfried Golze, Olaf Bött-
cher, Christin Böttcher und allen anderen, die zum Gelingen 
beigetragen haben.

Der Dorfclub Biebersdorf

Trödelmärkte 2014

Scheunensommer e. V.

Groß Leuthen
an der Scheune - nahe der Sparkasse

Jeden letzten Sonntag von März bis Oktober
10 - 16 Uhr

26. Okt.
Anmeldung bitte unter

0163 3717652
scheunensommer-verein@gmx.de

www.scheunensommer.de

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 5. November 2014

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Dienstag, der 21. Oktober 2014
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Evangelische Kirchengemeinde Mittweide 
(mit Schuhlen)

Kirche Mittweide: 15848 Tauche, Ortsteil Mittweide, Alte 
Dorfstr. 24c
Gottesdienstbus auf Anfrage-Tel. H.-J. Schulz: (035478) 
179779
Sonntag, 5. Oktober, Erntedank
11.00 Uhr  Gottesdienst in Mittweide
 Pfn. Wernick
Christenlehre
Katechetin, Frau König, Tel. 035471 20094
E-Mail: BrigitteKoenig1@gmx.net
Frauenkreis Zaue –Mittweide
Alte Schule, Zauer Dorfstr. 17
15.10.2014, um 15.00 Uhr
Ev. Pfarramt Zaue,
Dörte Wernick, Zauer Dorfstr. 15
15913 Schwielochsee OT Ressen-Zaue , Dorf Zaue
Tel. 035478 178338
pfarramt.zaue@t-online.de, www.twitter.com/kirchezaue

Kirchliche Nachrichten aus dem  
Evangelischen Pfarrsprengel  

Groß Leuthen-Zaue
Ansprechpartner:
Kirchengemeinden: Groß Leine, Groß Leuthen, Krugau, 
Kuschkow, Leibchel, Pretschen, Wittmannsdorf
Gemeindesekretärin Kerstin Krüger, Tel.: 035471 427
Pfarrer Arndt Kindermann, Tel.: 035471 806985

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten

05.10.2014, Erntedank
Groß Leuthen   10:00 Uhr  Wittmannsdorfer Kirchen-

chor, Kirchenkaffee
Verwendung der Erntegaben aus den Gottesdiensten
•	 Groß	Leine,	Groß	Leuthen,	 Ev.	Kindertagesstätte
 Krugau, Kuschkow, Leibchel Lübbenau
•	 Pretschen		 	 Pflegeheim	Schlepzig
•	 Wittmannsdorf		 Pflegeheim	Wittmannsdorf
•	 Gottesdienst	für	kl.	u.
 gr. Kinder   Tafel Lübben
Wir bitten um Gaben aus dem Garten sowie haltbare Lebens-
mittel.
12.10.2014, 17. Sonntag nach Trinitatis
Krugau   10:00 Uhr  Erntedankgottesdient für klei-

ne und große Kinder mit Taufe
19.10.2014, 18. Sonntag nach Trinitatis
Kuschkow  09:30 Uhr
Leibchel  11:00 Uhr
26.10.2014, 19. Sonntag nach Trinitatis
Wittmannsdorf  09:30 Uhr
Pretschen  11:00 Uhr
31.10.2014, Freitag Reformationstag
Groß Leuthen  10:00 Uhr  ökumenischer Gottesdienst
02.11.2014, 20. Sonntag nach Trintatis
Leibchel  10:00 Uhr

Einladung
Die Gemeindeversammlung der Kirchengemeinden Krugau, 
Kuschkow, Groß Leuthen, Groß Leine, Leibchel, Wittmannsdorf 
und Pretschen findet am Freitag, dem 10. Oktober 2014, um 18.30 
Uhr, im Gemeindehaus Groß Leuthen, Schlossstraße 18 statt.

Katholische Kirchengemeinde St. Mater Maria
Diakon Aloys Klein i. R.
Tel.: 035476 431
Gottesdienst jeden Sonntag um 08:30 Uhr

Neue Aktionen im Haus  
der Generationen!!!

Senioren – Fit im Alltag mit Anita 
 aus Groß Leuthen 

jeden 1. und 3. Donnerstag  
im Monat 9.30 – 11.30 Uhr

Rehabilitationssport SpReFit e.V. (Reha Sport)
Bewegungstraining mit dem Weltmeister - Frank Kaerger -
der Mobilmacher

Rehabilitationssport wirkt mit den Mitteln des Sportes ganz-
heitlich auf Menschen mit Beeinträchtigung ein. Er ist auf Art, 
Schwere und den körperlichen Allgemeinzustand der Betrof-
fenen abgestimmt. Ziel ist es, die Ausdauer und Kraft zu stär-
ken, Koordination und Flexibilität zu verbessern, das Selbst-
bewusstsein zu stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. 
Durch die Verordnung der Ärztinnen und Ärzte erfolgt eine 
komplette Kostenübernahme durch die Kassen.

Auf Nachfrage wollen wir einen Kurs REHA SPORT, durch 
das Haus der Generationen in Kooperation mit der SpReFit 
e. V. anbieten.
Dazu benötigen wir eine Gruppe von Teilnehmern.

Montag von 9.00 – 10.00 Uhr

Der Fit-Kids-Club mit Willibald Wirbelsäule die Kinderrü-
ckenschule

Ein kindgerechter Mix aus Bewegungsspielen und 
Rückenschule,ein Spaß für Kinder von 3 - 6 Jahren. In den 
Hauptrollen Willibald und Kuno, die durch eine Welt der Be-
wegung führen. Wir arbeiten mit Brettern, Bällen, Matten, 
Steinen, Erbsen und allem was die `“Kleinen“ so mögen. Den 
eigenen Körper kennenlernen und viel Spaß haben, seht für 
die Kinder und Eltern oder Großeltern im Vordergrund

„Neu“ die Kosten können jetzt auch von den Krankenkassen 
übernommen werden.

Gruppe mindst. 10 Kinder
Montag von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr

Bei fachlichen Fragen bitte an Frank Kaerger 0172 
3668806 oder Kontakt: frankkaerger@web.de oder www.
frankkaerger.de
Anmeldungen unter 035471 809458

Halloween-Party für KIDS  
im Haus der Generationen. 

31.10.2014

16.00 Uhr Treff gruseliges Schminken vor Ort
danach gehen die Kinder durchs Dorf (Süßes oder Saures), 
Stärkung durch kleinen Imbiss im Haus der Generationen, 
anschließend Überraschung (Taschenlampe erforderlich), im 
Anschluss Disco mit DJ Hagen
Schluss gegen 19.30 Uhr
(Anmeldung erforderlich 3 € Kosten)

Alle Veranstaltungen im Haus der Generationen, Tel. 
035471 809458.
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Haus der Generationen
Klein Leuthener Weg 7
15913 Märkische Heide, OT Groß Leuthen
E-Mail: hdg.mh@drk-flaeming-spreewald.de
www.drk-flaeming-spreewald.de
Tel.: 035471 809458

Veranstaltungen

Dienstag 
09.30 – 10.00 Uhr  Start in den Tag MeridanTanz-chak-

ra-shaking
09.30 – 11.30 Uhr  Kaffeetanten Klatsch
  Creativ-Zeit mit Birgit (Neu-offenes 

Angebot)
 14.00 – 17.00 Uhr  offener Treff (für Jung und Alt)
(Betreuung bei den Hausaufgaben, Internet, gem. Basteln, 
Spielen usw.)
18.00 – 20.30 Uhr  Fitness
20.00 – 21.00 Uhr  Zumba (in der Turnhalle Groß Leu-

then)

Mittwoch 
09.30 -10.00 Uhr  Start in den Tag MeridanTanz-chak-

ra-shaking
09.30 – 11.30 Uhr  Kaffeetanten Klatsch
14.00 – 17.00 Uhr  offener Treff (für Jung und Alt)
(Gesellschaftsspiele für Jung mit Alt, Internet, 
Computer,Betreuung bei Hausaufgaben u. a.)
17.15 – 18.15 Uhr  Pilates
18.30 – 19.30 Uhr  Pilates
Ansprechpartner  Frau Frommelt Physiotherapie Groß 

Leuthen

Donnerstag
09.30 – 10.00 Uhr  Start in den Tag MeridanTanz-chak-

ra-shaking
09.30 -11.30 Uhr  Kaffetanten Klatsch
1. und 3. Donnerstag im Monat Senioren–Fit im Alltag (Neu-
offenes Angebot)
09.30 – 11.30 Uhr  Beginn am 04.09.
18.00 – 19.00 Uhr IDOGO – Qi Gong
Chinesische Atem – und Bewegungsschulung, Bewegen, 
Aufatmen, Entspannen

Freitag
17.30 – 18.30 Uhr  Hatha Joga 
Finde dein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist durch 
körperliche Übung, Atemübung und Medikation.

Sonnabend
16.00 – 
ca. 18.00 Uhr  Jeden 2. Sonnabend Naturkräuter-

wanderungen durch das Jahr mit 
Gabi Schröder, Groß Leuthen, Keller-
berg 2 

14.00 - 16.00 Uhr Jeden 4. Sonnabend Treff für Kids 
(Grundschule)

Kinder die mal unter sich sein wollen am Wochenende, mit 
ihren Freunden chillen wollen, einfach nur so. Schaut einfach 
mal vorbei, bringt Lust, Spaß und Freude und „Freunde“ mit.

Im Haus der Generationen stehen Räumlichkeiten für pri-
vate Veranstaltungen zur Verfügung z. B. Geburtstage, 
Familienfeiern, Vereinsversammlungen o. Ä.

“Vermessene Größen” Volker Hesse

Friedrich Schiller

Schiller`s Werke im Wandel seiner äußeren Gestalt und 
seiner Krankheiten

“Es ist mir als wenn ich die auslöschende Fackel meines Le-
bens in einem anderen wieder angezündet sähe und ich bin 
ausgesöhnt mit dem Schicksal.” F. Schiller
Brigitte Hube - Hosfeld vom Theaterstudio Berlin – Branden-
burg e. V., erzählt in dieser Lesung vom Lebensmut und der 
Kraft des Geistes, die Schiller bei seiner schweren körperli-
chen Erkrankung aufbrachte, um für seine Mitmenschen et-
was Bleibendes zu schaffen.
Geblieben sind seine literarischen und dichterischen Werke, 
die im Zusammenhang mit seiner Leidensgeschichte eine 
noch stärkere Intensität bekommen.

Datum:  18.10.2014
Beginn: um 15.30 Uhr
Ort:  Bibliothek Wildau

Anzeigen





5Oktober 2014 bis November 2014

Lotse
5

Kultur
für das Gebiet der Ämter und Städte Calau, Lübben (Spreewald), Lübbenau/Spreewald, Luckau, 
Burg (Spreewald), Lieberose/Oberspreewald, Altdöbern, Unterspreewald, Gemeinde Märkische 
Heide, Gemeinde Heideblick und Vetschau/Spreewald

10./16./25. Oktober 2014, 16:00 Uhr
Geführte Ortswanderung: Von slawischer Besiedlung, Preußenkönigen 
und Sagengestalten (3 EUR p. P., mit GästeCard frei)
Burg (Spreewald), ab Touristinformation
 

14./21. Oktober 2014, 11:00 Uhr
Geführte Radtour: Zu den Aueroxen und Wasserbüffeln - Führung durch 
die renaturierte Spreeaue
Dissen, Treffpunkt Parkplatz in der Spreeaue
 

19. Oktober 2014, 14:00 Uhr
Ausstellungseröffnung: Malerei & Grafik von Wilhelm Selling
Dissen, Heimatmuseum
 

22. Oktober 2014, 15:00 Uhr
«BAJKI- sorbische Märchen für Erwachsene & anderer Leute Kinder“ 
erzählt von Pittkunings
Heimatmuseum Dissen
 

29./30. Oktober 2014, 13:00 Uhr
Sagenhafter Spielnachmittag
Heimatstube Burg (Spreewald)
 

1. bis 7. November 2014
2. Gesundheitswoche «... natürlich November» mit Nordic-Walking, 
Kneipp-Wanderungen, Taulaufen, Tai-Chi, Yoga, Kahn der Sinne, Klang-
meditation, Spreewälder Sauna-Nacht, Ernährungsberatung, Vitalkü-
che, Gesundheits-Checks, Entspannungs- und Malkurse, Fachvorträge, 
Ernährungsberatung
www.burgimspreewald.de

15. Oktober 2014, 17:00 Uhr

Buchlesung: »Ein Herz ist wie ein neues Leben«,

im Calauer Info-Punkt, Cottbuser Straße 32 liest Andrea Hoffmann aus 
ihrem Buch „Ein Herz ist wie ein neues Leben“. Seit zwei Jahren lebt sie 
mit einem neuen Organ. Die Calauer Hobby-Autorin verfasst aber auch 
Märchen, Gedichte und humoristische Texte.
 

17. Oktober 2014

Treff der Fotogruppe: Fotogen, Fahrt zu »Festival of Lights« nach Berlin
 

19. Oktober 2014

Exkursion in die Herrenheide (143), mit Förster i. R. Siegfried Berndt
 

24. Oktober 2014, 17:30 Uhr

Satirische Lesung mit Eulenspiegelautor Robert Niemann »Besser ein 
Vorurteil als gar keine Meinung« in der Stadtbibliothek Calau, Straße 
der Jugend 24. Robert Niemann beschäftigt sich mit Fragen wie: Muss 
ein Mann tatsächlich die Meinung seiner vierjährigen Tochter einho-
len, wenn es um seinen neuen Job geht? Darf der Deutsche Kaiser Herr  
Bullert heißen? Wozu braucht man Lebensmittel ohne Emulgatoren? 
Oder: Singen die Deutschen schon immer so scheußliche Wanderlie-
der? 
Die Antworten auf diese und zahlreiche andere Fragen sind nicht nur 
erhellend, sondern auch ziemlich bissig und fast immer sehr lustig.
 

29. Oktober 2014, 9:15 Uhr

Tagesfahrt zum Hubertusfest ins Zittauer Gebirge, Anmeldungen im 
Calauer-Info Punkt, Cottbuser Straße 32, Tel. 03541 8958-0
 

4. November 2014, 8:00 Uhr

Großmarkt in Calau, auf dem Calauer Marktplatz bieten Händler regio-
nale Produkte an



LotseKultur



7. November 2014, 19:30 Uhr
Kino in Calau »Grand Budapest Hotel«, evang. Kirchengemeinde, Gemein-
deraum in der Kirchstraße 32, herrlich skurrile und charmante Komödie
 
Mobile Welt des Ostens: Bestaunen Sie die Welt der Ostfahrzeuge, im 
Oldtimermuseum Straße der Freundschaft in Calau: donnerstags bis 
dienstags von 10.00 bis 16.00 Uhr (mittwochs geschlossen)

26. Oktober 2014, 10:00 Uhr

Trödelmarkt in Groß Leuthen

Dorfmitte nahe der Sparkasse
Anmeldung unter Tel. 0163 3717652

11. Oktober 2014, 19:30 Uhr
»Musiker-Anwalt-Politiker« Konzert mit Lothar de Maizière und 
Hans-Joachim Scheitzbach
Ort: Wappensaal Schloss Lübben
Infos: www.luebben.de
 

12. Oktober 2014, 17:00 Uhr
Konzert der Posaunenklasse  von Christian Sprenger aus Weimar
Ort: Paul-Gerhardt-Kirche Lübben (Spreewald)
Infos: www.paul-gerhardt-luebben.de
 

2. November 2014, 14:00 Uhr
Jenau so war´s! - Stadtführung
Stadtführungen mit theatralischen, heiteren und handfesten Szenen der 
Lübbener Geschichte. 
Gruppenstärke: 20 Personen, je ab 14:00 Uhr, 14:30 Uhr, 15:00 Uhr
Ort: Eingang Stadt- und Regionalmuseum Lübben
Infos: www.luebben.de

4. November 2014, 17:00 Uhr 
Eröffnung der 8. Internationalen Cartoon-Biennale „Grafikatur 2014“
245 Künstler aus 49 Ländern folgten dem Aufruf der Stadt Lübben, sich 
an ihrem achten Cartoonwettbewerb »GRAFIKATUR« zu beteiligen, der 
dieses Mal unter dem Thema »Sport« stand. Eine Jury wählte unter den 
insgesamt 613 Einsendungen zunächst jene Grafikaturen aus, die in  
einem Katalog veröffentlicht werden und bestimmte dann  unter ihren 
Favoriten die drei Preisträger und einen Sonderpreis. .
Der erste Preis geht an Olaf Bartoschek aus Berlin, dessen Karikatur im 
Vordergrund ärmliche Hütten zeigt, während im Hintergrund aus einem 
modernen Sportstadion Lichtstrahlen in den nächtlichen Himmel schei-
nen. Die silberne Feder erhält Pawel Kucynski aus Polen, die bronzene 
Feder Miroslav Miro Georgijevski aus Macedonien. Der Sonderpreis 
wird an Dimitri Drozdov aus Novosibirsk vergeben. Die Preisverleihung 
findet anlässlich der Ausstellungseröffnung der »GRAFIKATUR« im Rat-

haus statt. Die Cartoon - Biennale »GRAFIKATUR« begann 1990 mit einer 
Personalausstellung des Lübbener Karikaturisten und Grafikers Lothar 
Schneider. Seit sie im Jahr 2000 erstmals international ausgeschrieben 
worden war, wird sie wegen der großen Resonanz und dem damit ver-
bundenen immensen organisatorischen Aufwand nur noch alle zwei 
Jahre zu wechselnden Themen durchgeführt. So gab es schon die »Fa-
milienbande«, die »Verwaltungsakte«, den »Garten« den »Kurschatten« 
und das »Geld« als zeichnerischen Inhalt.
Die Ausstellung ist bis zum 30. Januar zu sehen.
Ort: Rathaus

14. November 2014, 19:00 Uhr
„Jugendliebe und mehr ...“
Konzertlesung mit Christine Dähn und Thomas Natschinski. So schön 
wie Erdbeeren im Winter soll sie sein die Jugendliebe, wie die Autorin 
des gleichnamigen Buches über Ute Freudenberg feststellt. Christine 
Dähn kommt nicht allein. An ihrer Seite Thomas Natschinski über den 
sie 2008 das Buch «Verdammt, wer hat das Klavier erfunden» geschrie-
ben hat. Passend zur Lesung spielt er die schönsten Liebeslieder aus 5 
Jahrzehnten, u. a. «Bye, bye Love», «Ganz in Weiß» (auch in einer Rock- 
und Rap-Version), «Hey Jude», «Marina» und «Als ich fortging».
Ort:  Wappensaal  Schloss  Lübben

16. November 2014, 17:00 Uhr
Cellokonzert zum Volkstrauertag
Ort: Paul-Gerhart-Kirche Lübben (Spreewald)
kein Eintritt; um eine Spende wird gebeten
Infos: www.paul-gerhardt-luebben.de
 

28. November 2014, 19:30 Uhr
»... und ewig schleichen die Erben« Krimi-Dinner mit der TheaterLoge 
Luckau
Die Krimi-Grundrezeptur des Abends lautet: Ein Teil vermögende alte 
Dame, ein Teil einsame Insel und eine gehörige Portion zur Testaments-
vollstreckung eingeladene Erben. Die sogenannte Familie erscheint 
komplett und ist natürlich heillos zerstritten. Jeder hat seine eigenen 
Vorstellungen über die Größe und die Verwendung des zu erwartenden 
Erbes. Können alle Ansprüche gerecht verteilt werden oder setzt ein 
gnadenloser Konkurrenzkampf zwischen den potentiellen Erben ein? 
Auch die Gäste sind - zwar nicht sehr aussichtsreich - aber eventuell 
doch erbberechtigt. Und welche Rolle spielt das Bild mit den zwei flie-
genden Schweinen? Übrigens, was wir sie noch fragen wollten: »Glau-
ben Sie an Geister?«. Menü: Hinterhältiges Wild an eiskaltem Händchen
Ort:  Wappensaal Schloss Lübben, Infos: www.luebben.de
 

29. - 30. November 2014, ab 12:00 Uhr
Lübbener Adventsmarkt
Stimmungsvolle Bühnenprogramme, traditionelles Handwerk, Speziali-
täten und Nascherein, Deko- und Geschenkideen
Ort: Marktplatz Lübben

29. November 2014, 18:00 Uhr
Adventsmusik der Posaunenchöre
Ort: Paul-Gerhardt-Kirche, Infos: www.paul-gerhardt-luebben.de
 
(Änderungen vorbehalten)



LotseKultur
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insgesamt 613 Einsendungen zunächst jene Grafikaturen aus, die in  
einem Katalog veröffentlicht werden und bestimmte dann  unter ihren 
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und das »Geld« als zeichnerischen Inhalt.
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genden Schweinen? Übrigens, was wir sie noch fragen wollten: »Glau-
ben Sie an Geister?«. Menü: Hinterhältiges Wild an eiskaltem Händchen
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(Änderungen vorbehalten)

LotseKultur



1. Oktober 2014 bis 11. November 2014
Lübbenau/Spreewald

Fischzeit im Spreewald 2014

präsentiert Kulinarisches, Erlebnisreiches und Spannendes rund um 
den Fisch. Vom 1. Oktober bis 11. November bieten zahlreiche Gasthäu-
ser und touristische Anbieter verschiedene Gelegenheiten, dem Spree-
wälder Fisch auf besondere Weise zu begegnen.
Ob Kahnfahrten mit einem echten Spreewälder Fischer, historische, 
kulturelle und kulinarische Abende, typische Fischgerichte oder das 
Abfischen mit großem Fischbuffet - die Besucher entdecken die Vielfalt 
der Spreewälder Fließe und können die Jahrhunderte alten Traditionen 
erkunden.

Ausstellungen:

11. September 2014 bis 31. Oktober 2014
RathausGalerie der Stadt Lübbenau/Spreewald

Literaturwettbewerb 2014 »Lübbenauer Geschichten

Infos unter 03542 85 310.

bis 31. Dezember 2014
Spreewald-Museum Lübbenau

Museumskaufhaus trifft Spreewaldbahn

Trachten, Pelze und Kolonialwaren, hier gehen Besucher auf einen 
Einkaufsbummel wie im 19. Jahrhundert. In den historischen Laden-
geschäften ist das geschäftige Treiben der Kleinstadt im Spreewald 
vor 150 Jahren zu sehen. Nur wenige Meter weiter hat die historische 
Spreewaldbahn ihren Bahnsteig. Infos unter 03542 2472.

bis 4. Januar 2014
Spreewald-Museum Lübbenau

»Wer schummelt fliegt raus!«

Die Ausstellung zum Mitspielen. Die Sonderausstellung hält alte und 
neue Lieblingsspiele von unvergessenen Brettspiel-Klassikern bis zu 
den ersten Videospielen bereit. Eine Ausstellung zum Entdecken, Pro-
bieren und selber spielen für die ganze Familie. Infos unter 03542 2472.

Wiederkehrende Angebote:
Donnerstag, 10:00 bis 12:00 Uhr - Treffpunkt Spreewald-Touristinfo
Naturerlebnistour »Wasserschlagwiese Lehde«. Die Tour beginnt mit 
einer Einführung in das UNESCO Biosphärenreservat Spreewald und 
führt zur Wasserschlagwiese, erklärt Hintergründe zu deren Funktion 
und Bedeutung für den Natur- und Artenschutz. Kleine Spende erbeten. 
Infos unter 03542 892114.

Jeden Donnerstag, 15:00 Uhr - Freilandmuseum Lehde
Erlebnisführungen im Freilandmuseum Lehde. Altes Handwerk und die 
Geheimnisse des Bauerngartens stehen im Mittelpunkt der Erlebnisfüh-
rungen. Weitere Infos unter 03542 871508.

Jeden Donnerstag, jeweils 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr (bis 30. Oktober) - 
Treffpunkt Spreewald-Touristinfo

Sagenhafter Spaziergang durch die Lübbenauer Altstadt. Auf dem Spa-
zierrundgang erleben Sie sagenhafte Figuren des mystischen Spree-
waldes - gespielt und erzählt von Peter Lehmann. Infos unter 03542 3668.

In den Herbstferien
Jeden Dienstag bis Donnerstag, 10:00 bis 13:00 Uhr - GLEIS 3 Kulturzen-
trum Lübbenau
Ferienspaß in der Kreativwerkstatt. Hier kann man unter Anleitung das 
Sticken, Häkeln, Nähen an der Nähmaschine und vieles mehr erlernen. 
Kostenfrei. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 03542 403693.

14., 21., 22., 28., 29. und 30. Oktober 2014, 14:00 bis 18:00 Uhr - GLEIS 3 
Kulturzentrum Lübbenau
Mode-Workshop für Jugendliche mit Designerin Sarah Gwiszcz. Inte-
resse an Mode, deren Entstehung oder Lust selber Kleidung zu entwer-
fen und herzustellen? Dann ist Workshop mit Designerin Sarah Gwiszcz 
die richtige Adresse. Kostenfrei, Spenden gewünscht.
Infos unter 03542 403693.

Veranstaltungen:

Freitag, 10. Oktober 2014, 15:00 Uhr
Spreewald-Museum

Bingo-Nachmittag in der Sonderausstellung

Zettel und Stift schnappen und beim Bingo-Nachmittag mit Kaffee und 
Kuchen mitfiebern. Infos unter 03542 2472.

Freitag, 10. Oktober 2014, 18:00 Uhr
Haus der Harmonie

Musikalisch-lyrischer Themenkochabend mit Sachsendreyer

Infos und Anmeldung unter 03542 2000.

Freitag, 10. Oktober 2014, 18:00 bis 22:00 Uhr
Einkaufscenter Kolosseum

Moonlightshopping

Modenschau, Livemusik mit »Tricolor« und eine Fashion-Tombola mit 
tollen Gewinnen. Wahl des »Gesicht des Jahres 2014«. Geschäftsöff-
nung bis 22:00 Uhr. Eintritt ist frei. Infos unter 03542 41159.

Samstag, 11. Oktober 2014, 10:00 Uhr
Spreewald-Touristinfo

Mit Rolf & Dieter unterwegs - eine Radtour zur Fischzeit

Touretappen: Lübbenauer Gurkeneinlegerei, Senfmanufaktur in Lehde, 
»Zum alten Spreewaldbahnhof« in Burg, Stradower Fischteiche, zurück 
über Boblitz nach Lübbenau. Infos unter 03542 3668.

Sonntag, 12. Oktober 2014, 10:00 Uhr
Spreewald-Touristinfo

Des Fischers Kahnfahrt - die Erlebniskahnfahrt mit den Spreewaldfischer

Während auf dem Tischkahn der Kaffee oder Tee genossen und sich mit 
einem kleinen Fischhappen gestärkt werden kann, erfährt der Besucher 
Wissenswertes zur Geschichte der Spreewaldfischerei.
Infos unter 03542 3668.



LotseKultur



Mittwoch, 15. Oktober 2014, 10:00 bis 11:30 Uhr
Bibliothek Lübbenau

»Mühlengeist - Ein Einbrecher aus der Wand«

Lesung anlässlich »Deutschland liest - Treffpunkt Bibliothek« Tages. Mit 
dem Kinderbuchautor Frank Kreisler. 1 Euro/Es ist eine Schulveranstal-
tung, es kann jedoch, nach Absprache mit der Bibliothek, auch als Pri-
vatperson besucht werden. Infos unter 03542 8721450.

Donnerstag, 16. Oktober 2014, 20:00 Uhr
Schloss Lübbenau, Salon

Swingladen

Handgemachter Jazz vom Feinsten. Vier Musiker von »Spaniol4« stellen 
ihr virtuoses Können unter Beweis. Ihre Musik ist geprägt von Improvi-
sationsdrang, Facettenreichtum und viel künstlerischer Energie. Infos 
und Karten unter 03542 8730.

Freitag, 17. Oktober 2014
Haus der Harmonie

Neues aus der »Kräuterküche«

Seifen und Salben selbst gemacht. Infos unter 03542 2000.

Samstag, 18. Oktober 2014, 10:00 Uhr
Spreewald-Touristinfo

Mit Rolf & Dieter unterwegs - eine Radtour zur Fischzeit

Touretappen: Lübbenauer Gurkeneinlegerei, Vogelbeobachtungsturm 
am Barzlin und schließlich nach Lübben. Infos unter 03542 3668.

Samstag, 18. Oktober 2014, 18:00 Uhr
Gasthaus Kaupen 6

Mit der Posaune zu Tisch

Fischmenü nach originalen Familienrezepten und einen musikalischen 
- literarischen Abend mit Hellmuth Henneberg und dem Posaunisten 
Karsten Noack. Infos unter 03542 3668.

Samstag, 18. Oktober 2014, 20:30 Uhr
Gasthaus Hirschwinklel

Halloween-Fest in Lehde

Ein Fest für Jung und Junggebliebene. Vor mystischer Kulisse beginnt 
der Abend für die Kleinen - mit Kürbis schnitzen, Kinderschminken, Lam-
pionumzug und einer Gruselkahnfahrt. Später erwartet die Großen ein 
typisches Büfett und Musik zum Tanzen. 
Infos und Karten unter 03542 89990.

Samstag, 18. Oktober 2014, 18:00 Uhr
Motoradsportzentrum Lübbenau/Hindenberg

3-Stunden-Enduro mit Quads. Endurance Masters 2014. Finallauf der Serie

Infos unter 0152 01708209.

Donnerstag, 23. Oktober 2014, 19:00 Uhr
Schloss Lübbenau, Orangerie

Lausitzer LesArt

Björn Kuhligk und Tom Schulz sind, Fontane im Rucksack, auf Entde-
ckungstour durch die Mark Brandenburg gegangen. Aus den Blickwin-
keln eines in West- und eines in Ost-Berlin aufgewachsenen Autors 
entsteht Ort für Ort ein Mosaik, das ein Neuland entdecken lässt. 
Infos und Karten unter 03542 8730.

Freitag, 24. Oktober 2014, 18:00 Uhr
im Hof des GLEIS 3 

Herbstfest am GLEIS 3

Bunte Herbstfloristik, Basteln, Kürbisschnitzen, Stockbrot an der Feu-
erschale, Kinderschminken u. v. m. Weitere Infos unter 03542 403693.

Freitag, 24. Oktober 2014, 18:00 bis 19:30 Uhr
Bibliothek Lübbenau

»Frauen denken (noch immer) anders - Männer nicht“

Kabarett anlässlich »Deutschland liest - Treffpunkt Bibliothek« mit Mat-
thias Machwerk. 10 Euro im Kartenvorverkauf. Infos unter 03542 8721450.

Samstag, 25. Oktober 2014, 21:00 Uhr
Lehde

Schützenfest der freiwilligen Feuerwehr Lehde

Wer wird dieses Jahr die begehrte Schützenscheibe erhalten? Infos 
unter 03542 8794569.

Samstag, 25. Oktober 2014, 21:00 Uhr
Lübbenau

14. Lübbenauer Musiknacht

Das Kultfest zum Abschluss der Sommersaison. Feinste Livemusik in 
mehreren Gaststätten mit Rock, Pop, Salsa und vielem mehr. Infos und 
Karten unter 03542 3668.

Mittwoch, 29. Oktober 2014
Haus der Harmonie

Skatturnier und Spielabend

Infos und Anmeldung unter 03542 2000.

Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18:00 Uhr
Haus der Harmonie

Themenkochabend mit dem Cottbuser Nachtwächter Gunther Bauer

Infos und Anmeldung unter 03542 2000.

Freitag, 31. Oktober 2014, 10:30 bis 12:30 Uhr
Nikolaikirche

Musikalischer Gottesdienst zum Reformationstag

Posaunenchor und Kantatenchor. Infos 03542 2662.
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Infos und Karten unter 03542 89990.
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im Hof des GLEIS 3 

Herbstfest am GLEIS 3

Bunte Herbstfloristik, Basteln, Kürbisschnitzen, Stockbrot an der Feu-
erschale, Kinderschminken u. v. m. Weitere Infos unter 03542 403693.
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thias Machwerk. 10 Euro im Kartenvorverkauf. Infos unter 03542 8721450.

Samstag, 25. Oktober 2014, 21:00 Uhr
Lehde

Schützenfest der freiwilligen Feuerwehr Lehde

Wer wird dieses Jahr die begehrte Schützenscheibe erhalten? Infos 
unter 03542 8794569.

Samstag, 25. Oktober 2014, 21:00 Uhr
Lübbenau

14. Lübbenauer Musiknacht

Das Kultfest zum Abschluss der Sommersaison. Feinste Livemusik in 
mehreren Gaststätten mit Rock, Pop, Salsa und vielem mehr. Infos und 
Karten unter 03542 3668.

Mittwoch, 29. Oktober 2014
Haus der Harmonie

Skatturnier und Spielabend

Infos und Anmeldung unter 03542 2000.

Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18:00 Uhr
Haus der Harmonie

Themenkochabend mit dem Cottbuser Nachtwächter Gunther Bauer

Infos und Anmeldung unter 03542 2000.

Freitag, 31. Oktober 2014, 10:30 bis 12:30 Uhr
Nikolaikirche

Musikalischer Gottesdienst zum Reformationstag

Posaunenchor und Kantatenchor. Infos 03542 2662.

LotseKultur



Freitag, 31. Oktober 2014, 19:00 Uhr
Schloss Lübbenau, Park

Fisch & Comedy

Fisch-Highlight mit 3-Gang-Menü und viel Witz und Humor von »Schlicht 
und Kümmerling«. Infos und Karten unter 03542 8730.

Sonntag, 2. November 2014, 12:00 bis 16:00 Uhr
Spreewald-Museum

Das Spiel des Jahres - Familienspiele-Nachmittag in der Sonderaus-
stellung

Infos unter 03542 2472.

Freitag, 7. November 2014, 18:00 bis 23:00 Uhr
Altstadt

Einkaufsnacht im Feuerzauber

Einkaufserlebnisse im historischen Stadtkern, Nachtshopping und viele 
Aktionen in den Geschäften der Altstadt mit einer Feuershow zum Ab-
schluss.
Infos unter 03542 2690.

Freitag und Samstag, 7. und 8. November 2014
Gasthaus und Hotel Spreewaldeck

6. Lübbenauer Paulaner-Fest

Bayerische Spezialitäten und zünftige Musik. Infos unter 03542 89010.

Sonntag, 9. November 2014, 11:00 bis 14:00 Uhr
Spreewaldhof Leipe

Martinsgans-Essen

Infos und Reservierungen unter 03542 2805.

Sonntag, 9. November 2014, 12:00 Uhr
Restaurant Flaggschiff am Großen Hafen

Großes Wild- & Fischbüfett

Infos und Reservierungen unter 03542 83145.

Dienstag, 11. November 2014, 
11:11 bis 12:00 und 16:30 bis 18:00 Uhr

Rathaus und Kolosseum

Erstürmung des Rathauses und Eröffnung der 50. Session

Karnevalistisches Programm zur Eröffnung der 50. Session mit Vorstel-
lung des Prinzenpaares, Kinderprinzenpaares und des Mottos der Ses-
sion. Infos unter 0160 90143142.

Nutzen Sie auch den digitalen Veranstaltungskalender der Stadt Lüb-
benau/Spreewald unter www.luebbenau-spreewald.de (Bereich Kultur) 
sowie den aktuellen Spielplan der Bunten Bühne Lübbenau unter 
www.buntebühnelübbenau.de

Niederlausitz Museum Luckau, Nonnengasse 1:
Ausstellungen:
Luckau - Tor zur Niederlausitz, Mensch. Kultur. Natur.
Im Knast. Strafvollzug und Haftalltag in Luckau 1747 - 2005.
»Die Lust am Leben - Sächsische Lebensart in Preußen« 

Veranstaltungen:
22. Oktober, 10:00 Uhr: Töpfern wie die alten Lusizi - Ein Ferienangebot für 
Kinder
Teilnehmerzahl mind. 4 bis max. 8 Kinder, Anmeldung dringend erforderlich 
unter Tel. 03544 5570790

22. Oktober, 19:30 Uhr: 
Zum Reformationsgedenken in der Niederlausitz - Vortrag von Dr. Silke 
Kamp; Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Die Lust am Leben - 
Sächsische Lebensart in Preußen“

„Sammlung_Museum für Humor und Satire“, Nonnengasse 3 (Cartoonlob-
by e. V.): 
bis 26. Oktober: »LOB des KAPITALISMUS ... ein Versuch in Bildern«
1. November, 14:00 Uhr: Ausstellungseröffnung mit Klaus Stuttmann »Das 
war 2014 - Karikaturen des Jahres«
2. November bis 25. Januar 2015: Klaus Stuttmann - »Das war 2014 - Kari-
katuren des Jahres«
Ausstellungen Stadt Luckau

noch bis 31. Oktober 2014
Ich singe dir mit Herz und Mund, HERR meines Herzens Lust; 
... (Bilderausstellung v. Renate Winkler), St. Nikolai Kirche Luckau

Veranstaltungen Stadt Luckau

5. Oktober 2014, 9:00 Uhr
3. Herbst-Fest in Zieckau mit Gewerbeschau Zieckau, OT Zieckau (Ortsbei-
rat und Gemeindekirchenrat Zieckau)

5. Oktober 2014, 15:00 bis 20:00 Uhr
Ranger-ErlebnisTour- Kranich- und Gänsesafari, OT Fürstlich Drehna (Na-
turpark Niederlausitzer Landrücken)

5. Oktober 2014, 16:00 Uhr
„So flüchtig als des Tages Stunden“ (Musikveranstaltung), Zum Ernte-
dankfest vor der Kirche kleiner Bauernmarkt zu Gunsten deren Instandhal-
tung, dazu Kaffee- und Kuchenbuffet. In der Patronatsloge kann die Aus-
stellung „Da seh‘ ich schwarz ...“, Ölstudien Luckauer Dörfer von Jürgen 
Peise, besichtigt werden; Dorfkirche OT Zieckau

11. Oktober 2014
16. „Niederlausitzer Hubertusjagd“ mit Gottesdienst in der Nicolaikirche, 
Bläserkonzert, Kremser, Kutschen, Reiter; Marktplatz Luckau

17. Oktober 2014, 19:00 Uhr
Violinkonzert mit Volkhard Steude-Wiener Philharmoniker; Klostersaal - 
Kulturkirche, Nonnengasse 1 in Luckau (Ninnemann-Stiftung)

25./26. Oktober 2014, je von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Trödelmarkt in Luckau, Stadtpark Luckau



LotseKultur



5. Oktober 2014
8. Spreewälder Erntedank in Straupitz
10:00 Uhr  Kirchgang mit Trachten und Hoheiten
11:00 Uhr  Eröffnung des Festes auf dem Parkplatz an der Kirche mit 

Musik und Essen, Besichtigung alter landwirtschaftlicher 
Maschinen

12:00 Uhr  Formierung des Festumzugs in der Kirchstraße
13:00 Uhr  Beginn des Festumzugs zur Mühle
14:00 Uhr  Beginn des Festtreibens an der Mühle
15:00 Uhr  Abgabe der größten Früchte, Schaudreschen, 
 Schnittvesper, Kinderschminken, Dreschflegeln,
 Besichtigung der Alt- und Neutechnik, Blasmusik, 
 Trachtengruppe
16:00 Uhr  Annahmeschluss der größten Früchte
16:30 Uhr  Prämierung der größten Früchte
17:00 Uhr  Verabschiedung der Gäste

5. Oktober 2014
Erntedankfest in Neu Zauche
ab 10:00 Uhr in der Kirche

11. Oktober 2014
Fuchsjagd mit reiterlichen Einlagen
Sowohl Reiter als auch Kremser sind um Lieberose bei dieser Jagd unter-
wegs, Teilnehmer können sich bis  04.10. unter Tel. 033671 2220 oder bei 
Elektro-Sprenger in Lieberose anmelden.

19. Oktober 2014
Die Wildnis spüren ...
Naturgenuss auf den herbstlich bunten Stiftungsflächen 
mit Oliver Jäger, Unkostenbeitrag: 7 €
Anmeldung erforderlich, da Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt.  Ab 
1. Oktober unter Tel. 033671 32788 oder lieberose@stiftung-nlb.de
Treff: 09:30 Uhr Schlosshof Lieberose

23. Oktober 2014
»Äthiopien - Entdeckungen am Horn von Afrika«
Zu dieser Fotoreportage mit Peter Jaeger wird herzlich eingeladen
ab 15:00 Uhr im FiZ Lieberose, Mühlenstraße
Unkostenbeitrag: 3,50 €

6. November 2014
Vortrag
Dörte Wernick: Ludwig Leichhardt bei Pastor Rödelius in Zaue, 
Beginn 19:00 Uhr im Museum in Trebatsch

5. Oktober 2014, 10:00 Uhr

Licht und Schatten - Herbstwanderung durch verschiedene Waldgesell-
schaften des Naturschutzgebietes Buchenhain bei Schlepzig

Erleben Sie den Buchenhain mit seinen verschiedenen Waldgesellschaften 

im herbstlich bunten Blätterkleid - einfach einmalig! Treff: Infozentrum des 
Biosphärenreservates Spreewald Dauer: ca. 3 Stunden. Anmeldung erbeten.
Naturwacht Brandenburg, Tel: 035472 5230, 
E-Mail: schlepzig@naturwacht.de, Internet: www.naturwacht.de

24. Oktober 2014, 20:00 Uhr

Jazz-Night im Brauhaus Schlepzig 

1. November 2014

Fischerfest am Inselteich Schlepzig 

Großer Fischzug am Inselteich mit Fischverkauf und Markttreiben.

11. Oktober 2014
Oktoberfest in Stradow

12. Oktober 2014, 16:00 Uhr 
Sorbisches Herbstkonzert
Das Programm werden das Saxofonquartett »Blattwerk“ aus Vetschau 
und Kinder aus den sorbischen/wendischen Witaj-Gruppen der Vetschau-
er Kindergärten und Horte gestalten. Sorbische Herbstkonzerte gehören 
zu den kulturellen Höhepunkten in der zweisprachigen Lausitz. Die Stiftung 
für das sorbische Volk ist seit dem Jahr 1996 Träger und Organisator dieser 
Konzerte. Das Konzert in Vetschau wird durch die Domowina-Ortsgruppe 
Vetschau und den Kulturverein Vetschau e. V. unterstützt.
Eintritt: 5,00 Euro
Veranstaltungsort: Wendische Kirche

24. Oktober 2014, 18:00 Uhr
„Pralles Leben“ - Kabarett-Lesung mit Donato Plögert 
Eintritt. Kartenvorverkauf in der Bibliothek, Tel.: 035433 2276
Veranstaltungsort: Bibliothek Lübbenau-Vetschau,
Ausleihstelle Vetschau, Maxim-Gorki-Straße 18

6. November 2014, 18:00 Uhr 
Asymmetrie zwischen Minderheit und Mehrheit - Chancen und Risiken 
am Beispiel der Lausitz Vortrag mit Dr. Martin Walde.
Minderheiten stehen in der so genannten öffentlichen Wertschätzung 
nicht weit oben und Mehrheiten messen gern und selbstsicher alles an 
ihren eigenen Begriffen.
Oft tun sich die Mehrheiten schwer, das eigene Überlegenheitsgefühl in Fra-
ge zu stellen. Auf jeden Fall bedürfen sie einer stärkeren Fundierung durch 
die gesellschaftlichen „Verlierer“, was zumeist die Minderheiten sind.
Veranstaltungsort: Bürgerhaus, August-Bebel-Str. 9

16. November 2014, 17:00 Uhr
Diatonshow „Norwegen“ mit Thomas W. Mücke aus Berlin. Infos unter 
www.dia-ton-show.de
Veranstaltungsort: Bürgersaal, Bürgerhaus, August-Bebel-Straße 9


